
der

irennnnd-reißigsten Sitzung -es Landtages zn Laibach
am 30. M a y  1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d c r :  Freih. v. E o d e l l i ,  Landeshauptmann von Krain. —  K. k. Statthalter Freih. v. 
S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtlichc Mitglieder, mit Aiisnahuic des Herrn Fürstbischofs D r. W i d i n e r ,  dann der 
Herren Abgeordneten: Baron A p f a l t r c r n , Graf Anton A u e r s p e r g ,  Locker. —  Schriftführer: V i l h a r .

T a g e s o rd n u n g : 1. Lesung des Sitzungs-Protokolls von, 29. März. — 2. Vortrag bezüglich dcr Revision des HceresergänznngS-GesctzcS. 
—  3. Bortrag wegen Belassung dcr Giiadengabc für eine Tochter dcr Protocollistc» - Witwe von Gariboldi. — 4. Bortrag des PetitionS- 

AnSschnsseS über einige Petitionen. — 5. Eventuell: Voranschlag des Landes - Ausschusses pro 1863 und 1864.

Segillil dcr Sitzung 10 Uhr 30 Minute» Vormittags.

j j i r ä f  i d e n t :  Ich eröffne die Sitzung, da die nothweu- 
dige Anzahl dcr Herren Landtags-Abgeordneten anwesend ist.

Ich ersuche den Herrn Schriftführer das Protoeoll 
dcr gestrigen Sitzung vorznlcscu. (Schriftführer Bilhar 
lieft cs. —  Nach dcr Verlesung.) Is t über die Fassung 
des Protoeollö etwas zn bemerken? Nachdem nichts da
gegen bemerkt wird, ist das Protocoll als richtig anerkannt.

Dnrch den Herrn Abg. Bilhar ist eine Petition dcr 
Ortschaft Niuluinisrlo im Bezirke AdclSberg cingclangt, 
„m  Bewilligung zur Bertheilung einer Hutwcide. Diese 
Petition wird dem PetitionS-Anöschusse zngcwicscn zur schlcu- 
nigstcu Berichterstattung bis morgen, wenn eS möglich ist.

W ir kommen nun zur dritten Lcsnng deö Eomit>>- 
Antrages aus Förderung des Grundlasten - Ablösungs - Ge
schäftes. Es ist aus dem Anträge des Comit«'S demselben 
der Punkt 1 zur neuerlichen Berathmig uud Tcxtining zu- 
gcwicscn worden, ich ersuche dcn Herrn Berichterstatter 
vor Allem den Punkt 1 in seiner neuen Tcxtirnng vor- 
zntragen.

Bcrichterst. v. S t r a h l :  (Lieft.) M it Bedachtnahme 
auf die Verhandlung vom gestrigen Tage wird dcr erste 
Absatz des Antrages form ulirt, wie folgt:

Dcr hohe Landtag beschließe:
1. Es fei die hohe Regierung behufs der Beschleu

nigung dcr Durchführung dcs Grundlastcn-AblösuugS-Ge- 
fchäfteö zu ersuchen, nachfolgende Wünsche zu berücksichtigen 
nud noch Thuulichkeit iii'S Werk zu setzen, als da sind:

a) ES wären die gegenwärtig snugireudeu Local - Com
missionen mit Ausnahme vo» jenen zu Radmauuödorf 
aufzulöfeu, dagegen aber das Grnndlastcu-Ablösiings- 
Geschüst in den übrigen Bezirken dem jeweiligen Be- 
zirkSamte unter Zntheilung des bisher für die Grund- 
lasten - Ablösung verwendete» Personals oder anderer 
disponiblen Arbeitskräfte zuzuweifeu.

b) ES feien die EommiffionSlcitcr gehalten, über jede An
meldung oder Über eine bestimmte Gruppe solcher 
Anmeldungen einen umständlichen, dcn Gang dcr gan-
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zcu Operation umfassenden und speeiell die nothweu- 
digen Excurfe besprechenden Plan der Landes - Com
mission zur Prüfung vorzulegeu, nud sich genau an 
die darüber crfließeude Verfügung der Landes - Com
mission zn halten.

c) Es seien gegen die Einsichtnahme oder gegen die Er- 
theilnng von Abschriften der BerhandlungSakten au 
Interessenten principiell keine Anstände zu erheben, 
und Beschwerden über Jneidenzpunkte zugleich mit 
der Beschwerde in der Hauptsache eiuzubringen.

«>) Es seien zu den Bedarfs- und EutschädigimgS- Erhe
bungen , dcn Fall dcr freien Wahl ausgenommen, 
statt der mehr oder minder befangenen Förster be
nachbarter , oft in gleichen Servituts-Verhältnissen be
findlicher Herrschaften, unabhängige uud mit den Wirth- 
schaftS-Verhältuifscu des Landmannes vollkommen ver
traute Personen als Sachverständige beizuziehen.

*0 Es seien die Vermarkungen unter Intervenirnng der 
Interessenten von dem k. k. Evideuzhaltungs-Geometer 
ans gemeinschaftliche Kosten des H. Steuer - Aerarö 
und der Partheien vorzuuehmen.

f) Es sei über den Grundsatz ob und inwicferne bei der 
BedarsS-Cimittluug die subsidiarische Einrechnimg deö 
eigenen Waldstaudes der Berechtigten Platz zn greisen 
habe, eine authentische Gesetzes-Auslegung herbei- 
zusühren.

g) Es wären die Verhängung der im §. 37 des kais. 
Patentes vom 5. Juli 1853 und in den §§. 123 
und 124 der Diirchführungö-Jnstriiction vorgesehenen 
Provisorien an mindere Förmlichkeiten zu knüpfen.

h) Es feien die Local - Commiffiouen mit Hinblick ans 
dcn §. 9 dcö a. H. Patentes vom 5. Juli 1853 
zu beauftragen, nachdrücklichst auf die Realisirung güt
licher Ucbcrcinkommcn zur Ermittlung uud Feststel
lung des Bedarfes, als auch auf gleichzeitige Bestim
mung des denselben bedeckenden AeqnivalenteS an ab- 
zutretciibcn Grund und Boden hinzuwirken, und endlich
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i) Es wäre den Local-Commissionen die genaue Befol
gung des §. 28 des kais. Patentes anzuempfehlen, 
damit der Werth und Ertrag des abzutretendeu oder 
zu theilenden Grundes den ermittelten oder ver
glichenen Bedarf zur Geuüge decke, und nicht durch 
Illusionen der Sachverständigen vereitelt werde." 
P r ä s i d e n t :  Is t über den neu formulirteu Punkt 1 

etwas zu bemerken? (Nach einer Panse.) Nachdem Nie
mand daö Wort ergreift, so bringe ich denselben zur Ab- 
stimmnng. Is t cö gefällig nochmals denselben zu hören? 
(Rufe: Nein!) Ich ersuche demnach die Herren, welche 
mit der neuen Textirung des Punktes 1 einverstanden sind, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen. Die 
weiteren Punkte sind bereits gestern angenommen worden; 
somit bringe ich den Antrag im Ganzen zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit dem Anträge im 
Ganzen und Großen einverstanden sind, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Er ist angenommen.

W ir kommen nunmehr zum Vorträge bezüglich der 
Revision des Hceresergünznngs- Gesetzes. Ich ersuche den 
betreffenden Herrn Berichterstatter seinen Vortrag zu be
ginnen.

Berichterst. D  e r b i t s ch: (Liest denselben.)
„Dem in der 21. Sitzung vom H. Landtage gewähl

ten Ausschüsse zur Vorberathung des Antrages betreffend 
die Revision des Heercs-Ergünznngs-Gcsctzcö ist zur Auf
gabe geworden, jene Bestimmungen dieses Gesetzes, welche 
dringend einer billigen Abänderung bedürfen, hervorzuhe
ben , und hierüber dem H. Landtage feine Anträge zn stellen.

Das jetzt geltende Hecreö - Ergänznngs - Gesetz bildete 
nun den Standpnnkt der Berathnng, daher der Ausschuß 
die umständliche Prüfung und Erwägung desselben für 
nothwendig erachtete; dabei ist der Ausschuß von 2 Ge
sichtspunkten ansgegangen.

Zuvörderst konnte er nicht verkennen, daß das Heer 
in jedem Staate eine Notwendigkeit sei, und daß cs als 
ein mächtiges Bollwerk nach Außen und als eine Haupt
stütze der öffentlichen Ruhe und Ordnung im Innern in 
einer numerischen Stärke bestehen und jene Züchtigkeit 
haben müsse, um in jedem Falle für seine» hohen Beruf 
mit Kraft und Nachdruck einstehen zu können; a n d e r e r s e i ts  
durste aber der Ausschuß nicht übersehen, daß dieser Be
stand doch auch einige billige Grenzen insoweit finden 
müsse, daß die staatsbürgerliche Gesellschaft in ihren son
stigen Bernfsgcschäften, in ihrem Erwerbe nicht auf das 
Aeußerstc beschränkt, und in ihrer Wohlfahrt nicht zn em
pfindlich getroffen werde.

Der Grundsatz der Unterordnung des Einzelnen zum 
Wohle des Ganzen soll eine billige Geltung und Berück
sichtigung finden.

Oesterreich als ein Agrikultur - Staat ist angewiesen, 
Vorsorge zu treffen, daß die Laudwirthschast als Grund
bedingung der physischen Existenz der großen staatsbürger
lichen Gesellschaft nicht gefährdet werde, daß aber auch die 
Gewerbe und die Industrie als die zweite Hauptquellc der 
materiellen Wohlfahrt des Staates und deö Nationalreich- 
thums nachhaltig belebt werden, daß wissenschaftliche Aus
bildung und Leitung zur Begründung der materiellen 
Wohlfahrt einen mächtigen Hebel abgeben, dürfte wohl 
nicht bezweifelt werden.

Das jetzige HcercS-Ergänzungsgesetz ist diesen Rich
tungen und wesentlichen Anforderungen nicht gerecht, und 
übt in seiner praktischen Anwendung aus das Wohl der 
Bevölkerung einen sehr harten nachtheiligen Einfluß, in 
welcher Beziehung hauptsächlich die Bestimmungen über die

Befreiungen von der Pflicht zum Eintritte in daö Heer 
als maßgebend erscheinen.

Der Ausschuß hielt cs für seine wesentliche Pflicht, 
vorzüglich die in dieser Beziehung bestehenden Mängel und 
Gebrechen hervorzuhebe» uud deren Beseitigung zu bean
tragen; er konnte jedoch nicht des Dafürhaltens sein, daß 
er das HcereS-Ergänzungs-Gcsctz in allen seinen einzelnen 
Bestimmungen hier zn beleuchten und einen förmlichen Ent-- 
wnrf eines ganz neuen dießfälligen Gesetzes dem H. Land
tage vorzulegen habe.

Wie schon bemerkt, ist dem AnSschusfe nicht entgan
gen, daß daö HeereS-Ergänznngsgesetz anf die Bevölkerung 
einen sehr harten, nnnöthigen und durch nichts zn rechtfer
tigenden Druck übe, daß es in die Familienverhältnisfe
sehr störend eingreife, daß cs der Landwirthschaft die n o t 
wendigen M itte l und den Schutz entziehe, und der Judu-
stric abträglich sei.

Von_ dieser Anschammg geleitet, erachtete der Ausschuß 
die am Schlüsse folgenden Anträge stellen und dem hohen 
Landtage zur Annahme empfehlen zu sollen, wobei er be
merkt, daß die hier beantragte» Befreiungen von der Pflicht 
zum Ei»tritte in daö Heer als beabsichtigte Erweiterung 
und als Anhang zu den im Gesetze bereits enthaltenen Be
freiungen anzusehen sind, deßwegen letztere hier nicht fpe- 
ciell angeführt werden.

u>1 1. Ohne der eigentlichen Wehrkraft und der Tüch
tigkeit des Heeres Abbruch zn thun, könnte bei einem sorg
fältigen Unterrichte vorzüglich der jünger» Mannschaft und 
Aendernng des Systems der Privatdiencr die Militärdicnst- 
zcit auf G Jahre liebst 2 Reservedicnstjahrcn herabgesetzt 
werden, wornach der ausgediente Militär-Capitnlant seiner 
vorhin gewählten uud eingeübten Beschäftigung noch nicht 
ganz entwöhnt uud entfremdet dieselbe wieder mit Erfolg 
beginnen könnte, und als ein nützliches Mitglied der bür
gerlichen Gesellschaft sich sein ferneres Fortkommen noch 
rechtzeitig zu sichern in der Lage wäre.

ml 2 u. Wenn die Landwirthschasteu, ohne welche 
ein S taa t, wie Oesterreich nicht existiren kann, gedeihen 
sollen, so erfordern sie hinreichende Arbeitskräfte und un
unterbrochene gute Leitung; diese wesentlichen Erfordernisse 
des Prosperireus der Landwirthschasteu können aber ohne 
persönliche Anwesenheit des Eigenthttmers als des unmit
telbar Jutcressirten nicht gedacht werden.

Je größer die Landwirthschaft ist, desto umsichtigere 
und kräftigere Leitung und desto mehr Arbeitskräfte er
heischt sic.

Nach dein Grundsätze der Gleichberechtigung soll ans 
Anlaß der Militärdienstpflicht dem Großgrundbesitze keine 
neue Last aufgebürdet werden, und cö soll den Eigcuthü- 
meru von ererbten Landwirthschasteu ohne Unterschied ihrer 
Gattung die unbedingte Militärdicnstpflicht - Befreiung zu- 
kontuien, sobald diese Wirtschaften von den Eigenthümern 
selbst besorgt werden, und deren Grnuderträgniß zur selbst
ständigen Erhaltung einer Familie von 5 Personen zureicht.

ml b. Es ist eine Anforderung der Humanität, eine 
Conscqucnz der in anderen Zweigen der Gesetzgebung her- 
vorlenchteuden väterlichen Fürsorge zur Erhaltung der Fa
milie, und zur guten Instandhaltung der Landwirthschaften 
erforderlich, daß mit Beseitigung der unnöthige» Strenge 
die unbedingte Militärbefreiung des einzigen Sohnes eines 
Besitzers oder einer verwitweten Besitzerin einer maßhältigen 
Landwirthschaft ausgesprochen werde.

Die im Character der Landbevölkerung KrainS wur
zelnde S itte , daß der Familienvater als Besitzer einer 
Landwirthschaft diese als Erbschaft denjenigen seiner Söhne 
unter Lebenden in das Eigenthum zu übergeben pflegt,



welcher nach seiner Ueberzeiigung zur Fortführung derWirth- 
schaft nud znr Erhaltung der Elter» nud der oft zahlrei
chen Familie der Fähigste ist, kan» »icht »»beachtet ge
lassen werde».

Derlei WirthschaftSübergabeii und Übernahmen, wor
aus der Uebernehiner seine» übrigen Geschwister» die auü- 
bedungcue» Erbsentfertigvnge» aiiSznbezahle» hat, si»d, ob
wohl »icht »ach de» Buchstaben des Gesetzes, dem Wesen 
nach, als Erbschaften anznsche».

Durch derlei Uebergaben werde» «icht nur die Land- 
wirthschaste» gefördert, sondern eS wird auch das Gluck 
der Familien begründet und erhalte». Die Besitzer solcher 
Wirthschaste» si»d de» Besitzern von ererbten Landwirth- 
schäften gesetzlich gleich zu Halte», uud ihnen die unbedingte 
Militärdienst-Befreiung zuzugestchc». Zur Vorbeugung all- 
fälliger Mißbrauche »nd GesetzeSnmgehunge» hätte aber 
ausschließend nur die erste LaiidwirthschastS-Uebergabe von 
Seite des Baters an seinen Sohn die Militärdienst - Bc- 
freiung zur gesetzlichen Folge.

ml <•) „Das Recht, die ungestörte Eutwickelnng der 
Familien u»d die Hebuug der Laudwirthschafte» fordern es, 
das; jene Söhne des Landwirthschaft-BesitzerS, welche nach 
überschrittener 4. AlterSelasse in Folge Heirat a» eine 
maßhaltige Laudwirthschast daselbst eigenen Haushalt führen, 
oder die »ach vollendeten juridische», mcdicittischc», theolo
gischen oder philosophische» Studie» vermöge ihrer Stellung 
in der staatsbürgerliche» Gesellschaft vo» der Militärdiettst- 
pflicht fortdauernd befreit und vom väterlichen Hanse ent
fernt sind, als nicht mehr zur väterlichen Familie gehörig 
betrachtet, und nicht als ein Hiuderuiß der Militärdienst» 
Pflicht-Befreiung des einzigen noch zu Hanse verbleibenden 
Sohnes des erwerbsunfähigen Vaters angesehen werden sollen.

ad (1) Die höhere Kategorie der St»dire»den wird 
ver»iöge der sich erworbenen wissenschaftliche» Bildnng dem 
Staate in deu verschiedenen Verwaltnugszweigen nnd der 
Kirche, sowie im Gebiete der Wisscuschasteu immerhin wich
tigere Dienste leisten können, als wenn die Studirenden 
nach Anwendung vieler Mühe nud Kosten für immer dem 
sich gewidmeten Berufe entzöge», zum M ilitä r asscntirt 
werden würde».

Studierende höherer Kategorie, au höheren Lehranstalten, 
mit Inbegriff der technische» Abtheilmig —  mit durchgängig 
gutem Fortgange, guter Verwendung und sehr guten Sitten, 
hätten die Militärdienst-Befreiung zu genießen. Die für die 
Studirenden geltende,im§.24 des jetzigenHeereS-Ergänzungs- 
GefetzcS vorkonnuende harte Bestimmung, daß die uach dem 
Gesetze befreiten Studireude» im Falle des Erlöschens der 
BefreiuugSbediiignng in jene militärpflichtige AlterSelasse 
zurückversetzt werden, in welcher sie die «»gesprochene Be
freiung erlangt haben, habe, da sie ohnehin sonst für teilte 
andere Elasse der Befreiten g ilt, zn entfallen.

ml 3. Die Ncengagirmig gut qnalifieirter ausgedienter 
Eapitulaute» kann für daS Heer nur vo» de» größte» Vor
theilen begleitet fein, »nd sie würde im große» Maße 
ermöglicht, wenn die den Reengagirten »ach beendeten zwei 
Capitnlationen ansznfolgcnde Militärdienst-BefreiuugStaxe 
auf einen für die Landbevölkerung, wenigstens für eine» 
Scheit derselben, erschwinglichen Betrag herabgesetzt werden 
würde, welche» »in» in der Summe von 600 fl. oft, W. 
vorschlagen z» sollen erachtete.

Dieser Betrag würde dem ans der Militärdienstpflicht 
»ach beendeter Dienstzeit austretenden Capitnlnntc» zu einer 
angemessenen Stellung in der bürgerlichen Gesellschaft und 
zu einer den Unterhalt sichernden Beschäftigung verhelfen.

Als höchst unnöthig und ohne alle» praktische» Nutzen 
haben sich die kreisämtlichen Militär-Befreiungs-Commis-

fioucit gezeigt, die aber dem Staatsschätze bedeutende Kosten, 
uud den Parteien zeitraubende Gänge und oft kaum er
schwingliche Auslage» verursache», daher diese zu entfallen 
hätten.

Der Industrie und dem Gewerbestande ist in jeder 
Beziehung der thtiulichste Vorschub zu leisten; den im militär
pflichtigen Alter stehende» Individuen dieses Standes ist 
nach Maßgabe der Ausdehnung des Industrie- und Gewerbs- 
zweigeö, bei denen sie betheiligt sind, die Militärdienst- 
Befreiung zuzugesteheu; da aber die Abstufungen in diesen 
Zweigen sehr weit auseinander gehen, so ist der Ausschuß 
des Dafürhaltens gewesen, hierin keine» bestimmten Antrag 
stellen zu sollen.

Hingegen wäre den politischen Landesstelle» das Recht 
einzuräume», i» besoiiderö wichtigen, int Gesetze nicht vor
gesehenen Fällen die Befreiungen von der Militärdienstpflicht 
crtheilcn zu dürfe».

Der Ausschuß stellt demnach den Antrag: Der hohe 
Landtag wolle beschließen: Es sei das h. Staatsministerium 
zu ersuchen, daß Hvchdasselbe in der nächsten Reichsraths- 
Session einen Entwurf eines neuen Heeres - Ergänzungs- 
Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung einbringe. 

Hiebei wäre Folgendes zn berücksichtigen:
1. Die Militärdienstzeit sei von 8 Jahren auf 6 Jahre 

nebst 2 Jahren Rcfcrvcbicnst - Verpflichtung herab- 
zusctzen;

2. in die im HeereS-Ergänzutigs-Gesetze vom 29. Sept. 
1858 bereits verkommenden Militärdienstpflicht-Be
freiungen seien auch noch nachstehende aufziinchtnen, 
und es feien von der Pflicht zum Eintritte in bas 
Heer zu befreien:

o) Eigeuthümer von ererbten Landwirtschaften, wenn 
sie auf selben den ordentlichen Wohnsitz haben, 
ihre Bewirthschastung selbst besorge», und das 
Gniuderträgniß der Wirtschaft zur selbstständige» 
Erhaltung einer Familie von 5 Personen zureicht.

Ererbten Landwirthschaste» seien die vom Vater 
cm eine» seiner Söhne übergebenen gleich zu halten, 
doch gilt dieß nur für die erste ilcbcrgabc einer 
derartigen, wenigstens durch 10 Jahre im unun
terbrochenen Besitze des Ucbcrgebers gestandenen 
Laudwirthschast an einen seiner Söhne;

b) der einzige Sohn eines Besitzers ober einer verwit
weten Besitzerin einer nd ») bezeichneten Landwirth- 
schast; • . . .

c) dem im §. 13 H.-E.-Gesetzes gleich einen einzigen 
Sohn, Enkel oder Bruder Behandelten werde ferner 
jener gleich gehalten, dessen einziger

(I) Bruder oder übrige Brüder dd) nach überschrit
tener 4. militärpflichtigen Altersel"sse eine ad a) 
bczcichiictc Laudwirthschast erheiratet haben, oder 
endlich

c) nach vollendeten juridischen, medieinischen, philo
sophischen oder theologischen Studien vermög ihres 
künftige» Berufes im Staate von der Militärdienst« 
Pflicht fortdauernd befreit sind, und einen selbst
ständige» Haushalt führen; 

s) die ordentlichen öffentlichen Studirenden au einer 
Universität, a» einer RcchtSatabeinie, an der orien
talischen Akademie in Wien, an einem Obergym- 
uafiiun, an einer Berg-Akademie, ati der Forst- 
Akademie zu Mariabrunn, an der land - und sorst- 
wirthschafllichen Lehranstalt zu Uttgarisch-Alteuburg, 
an der montanistischen Lehranstalt zu Leoben oder 
Pribrani, au einer technischen Lehranstalt; wenn



4

sie sich über die durchgängig guten Fortgangselafsen, ! 
gute Verwendung und sehr gute Sitten auszuweisen 
vermögen. Im  Falle ein von der Pflicht zum Ein- I 
tritte in das Heer befreiter Studireuder deu Be- > 
freiungstitel später aufgibt, oder die Bedingungen 
desselben zu erfüllen unterläßt, ohne einen ändern 
erlangt zn haben, unterliegt er der Militärdienst- 
Pflicht in jener Alteröclafse, in welcher er zur Zeit 
seiner M ilitä r - Vorrufung ftcht.

3. Die Militärdieust-Befreiuugstaxe sei auf 600 fl. öft.W. 
hcrabzufetzen;

4. die kreisämtlichen M ili tä r  - BefreinugS - Commissionen 
haben aufzuhören;

5. den politischen Landesstellen werde das Recht eiuge- 
räumt, in außerordentliche«, besonders rücksichtswür
digen, im Gesetze nicht vorgesehenen Fällen die M ilitä r
dienst - Befreiungen zu ertheileu."

P r ä s i d e n t :  Ich eröffne die General-Debatte über
den vorliegenden Gegenstand, und ersuche jene Herren, welche 
das Wort ergreifen wollen, daS Wort zu nehmen.

Abg. D r .  T  o m a n : Prosim beseele. Slavni z b o r! 
jaz  ne bodem dolgo govoril, kor satn eulim in vem, da 
cas nasega posvelovanja prevec liili in b e z i, da imamo 
se veliko vaznih opravil ko n ca li; vendar se nemorem 
z d ria ti tukaj o predlogu vojaske postave nukoliko besedi 
govorili.

Narod nas ijubi svoj dom, svoje polji-, svojo doino- 
vino in svojo zlahto, in se peca naj ra ji s poljedclstvom. 
Njeinu iina zdezo v ertalu vc-ei vrednost, kakor v orozji. 
V znaeaju nasega naroda lezi miroljubnost.

Clovek bi mislil, da sinovi nasega naroda niso spo- 
sobni za vojsko, vendar so se vsigdar, kadar jih je  kli- 
cala sveta dolznost brambe za domovino in presto! cesarja 
na bojisee skazali junaske in poguinne branitelje, —  na 
vseh poljih so zvesti oslali, —  in vsigdar se zamore 
slisati hvala nasega domaeega polka, kar zadene cvrsle 
vojake in njih obnasanje v vojski in v iniru.

Ravno zalo , kt-r so tako sposobni, se pa godi, da 
nasa dezela mora vec vojakov dajati ludi v druge polke, 
kakor je po nje velikosti in stevilu ljudsiva v razmeri z 
druzimi kraljevinarni in dezelami. Statisticne slevilke do- 
kazujejo to resnico.

Tako je pa prislo, da zdaj poinanjkuje uze polrebnih 
pomoci in rok za poljedrlslvo in obrtnistvo. Da je to 
golovo , nam zamorejo veci posestniki povedati, ki se 
ozirajo in trudijo veckrat zastonj, da bi ilobili dobre 
hlapce v svojo dobre sluzbe. Da inora gospodarstvo tako 
skodo trp e ti, je jasno.

Zalo sein se z druzimi poslanci pred vcerajsnem 
predrznol c. slavno dezelno vlado vprasati, kaj da je  
njej znano o tem , da se 400  koinaj v zacetku inesca 
na odlog spuseenih moz nasega polka sopet klice v strazno 
sluzbo pri solniscih v Prim orji, —  in kaj da misli storili, 
da se to odvrne. Vlada se ni odgovorila na to vpra- 
äanje, upain, da bode odgovorila, ko postvno skrbi ludi 
za prid nase domovim-,

To pomanjkanje rok in moei v nasem kmetijstvu je  
vazen vzrok, da jo dezelni zbor pokazal svojo sltrb za- 
stran menj ojslre postave, kako se imajo mladenei v 
vojake jemati. Hvala tedaj cest. izvoljenemu odboru, ki 
nam nasvetuje predloge, s kterim je  uze veliko pomagano.

Treba je  bilo, da je  odbor nasvetoval, da se sluzben 
ias  poniza od 8 let na 6 let. Oe pride kmetijski mladenei 
v vojake in dolgo ostane v njih, se odvadi svojega kme- 
tijskega dela, ter sc novega zivljenja navajen spridi za

domace navade in sege; tezko je tacemu mozu se sopet 
poprijeti crlala —  kmetijstva.

Tudi je posebno vazno, da odbor nasvetuje, da ludi 
posesl i z r o c e n e g a  zcmljisca oprosli kakor posest 
podedovanega. Da to zdaj ne veljn , je  tvrdo pri nas. 
Nase ljudstvo ima hvalevredno koristno navado, da oce 
vecidel se pri svojem zivljenji izroci svoje zeinljisce 
jednemu ali druzemu, za kmetijstvo bolj sposobnvmu in 
bolj pridnemu sinu. Ce se tako ne godi, prenagli vcasih 
sinrt posestnika, in po postavi zna priti zeinljisce v roke 
menj pridnega sinu. Zalo je pa ludi potreba, da i z r o -  
c e n j e  zcmljisca se v vrsto stavi s p o d e d o v a n j e m .

Na dal je  je  ludi prav koristno, da se ne dela razlo- 
cek ined grajscinskimi in kmetijskimi zvm ljisci, to je s 
takirni, ki so v nekdanjih grajscinskih ali pa v dczelnih 
knjigali (Landtafel) vpisane. Po tej razlocbi je  prislo, 
da nekteri kmetijski gospodarji, ki so kupili kosce ali 
dele grajscin, niso oprosteni vojascine za-voljo tega, ker 
so njih zemljisca v dezelnih kn jig a li, ternvec so morali 
1500 gl. placali, ce so hoteli svoje sinove oprostiti.

Da so ludi s tem predlogom oprosteni ludi pravi 
grajscaki, bi bilo uze prav, ko bi sic.er nijednih posebnih 
pravic ne irnrli, kakor postaviin zaslran posebnih volitev 
v dezelni in drzavni zbor.

Tudi vsi druzi predlogi se morajo priporocevali razun 
I tega pod erko e ,  o kterem pa bodem posebno za to 
| g ovoril, da bi se menj omejena bila v tej erki omen- 
| jena razmera.

Tudi zeljim, da bi se kaj nasvetovalo za oprostenje 
ucencev kmetijskih s o l, ker so zelo polrebne; ali upam, 
da v tej reci bode drugi glas se vzd igno l, kleremu ta 
nasvet bolj prisloji nego ineni.

Naj bi ludi vlada nase nasvete za dobre sprcjela, 
da bi se kmetijstvo vzdignolo, ker Io je  podlaga nasega 
premozenja, ker Avstrija se posebno opira na poljvdvl- 
slvo, ki se pa mora povzdignoti na visjo stopnjo, enako 
druziin dezelam, ki so nam vsle uze naprej. Sklenein to 
za nasvet, kterega predlaga odbor slavnemu zboru. (dobro!)

Statthalter Freih. v. S c h l o i ß n i g g :  Ich erlaube 
mir eine Bemerkung zn machen. Der Herr Redner hat 

i die Interpellation angeregt, welche in der vorletzten Sitzung 
vorgebracht worden ist, und hat die Zuversicht ausgesprochen, 
daß sic beantwortet werden wird. Es ist kein Zweifel, daß 
dieses geschehen wird. (Bravo, B ravo!) Ich hätte sic heute 
beantwortet, wenn nicht eine ziffermäßige Erhebung eines 
Datums uothweudig gewesen wäre, welche gestern nicht 
bewerkstelliget werden konnte. (Bravo.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daS Wort? 
—  Nachdem Niemand mehr das Wort  ergreift, fojchticßc 
ich die allgemeine Debatte, und wir werden nun zur Spezial- 
Debatte über die verschiedene» Punkte übergehen. Ich ersuche 
den Herrn Berichterstatter, punktweise die Anträge nochmals 
vorzulesen.

Berichterst. D e r b i t s c h :  (Liest.) „Es sei daö hohe 
Staatsministeriuin zu ersuchen, daß Hochdasselbe in der 
nächsten Rcichsraths - Session einen Entwurf eines neuen 
Heeres - ErgänznngS - Gesetzes zur verfassungsmäßige» Be
handlung einbringe."

P r ä s i d e n t :  Es genügt.
Berichterst. D e r b i t s c h :  Diesen Satz glaube ich 

, durch deu eben vorgetragenen Bericht genügend begründet 
zu haben, und die weitern Punkte, die hier angeführt sind, 
sind ohnehin Motive zn diesen: allgemeinen L>atze. Ich 
wäre sogar der Ansicht, daß dieser Satz zuletzt zur Abstim
mung komme, weil er alle übrigen Punkte umfaßt, uud



die übrigen Punkte, die ich nun als besonders dringend 
bezeichnet wissen wollte, diesen Satz motivircn.

P r ä s i d e n t :  Ich glaube, daß zuerst über daö Prinzip 
abgcsprochcn werden muß.

Bcrichtcrst. D  c r b i t s ch: Ich ziehe meinen Antrag 
zurück.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Pause): Nachdem Niemand das Wort ergreift, bringe 
ich den Antrag des Ausschusses: „Es sei daö H. Ministe
rium zu ersuchen, daß Hochdassclbc in der nächsten Rcichs- 
raths - Session einen Entwurf eines neuen Heeres - Ergän- 
zungö - Gesetzes zur verfassungsmäßigen Behandlung ein- 
bringe," zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche 
damit einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Er ist angenommen. — Jetzt bitte ich, die einzelnen 
Punkte vorzntragen.

Bcrichtcrst. D  c r b i t s ch: Ich erlaube mir vorläufig 
zu bemerken, daß alle diese Punkte nicht als ausschließliche 
Punkte angesehen werden können, die im Heeres - Ergän
zungs-Gesetze zu ändern wären, sondern, wie ich schon im 
Berichte erwähnt habe, als solche, die vorzüglich nicht bloß 
auf unserem Lande, sondern auch ans der Gesammt-Bcvöl- 
kcrnng der Monarchie lasten. (Liest Punkt 1.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse): Wenn über den Punkt 1 Niemand das Wort 
zu ergreifen wünscht, so bringe ich denselben sogleich zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Der Punkt 1 ist angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest Punkt 2 , litt, a ) : 
Ich erlaube mir mir zu bemerken, daß hier der Unterschied 
fallen gelassen worden ist, welchen der §. 21 dcö Heeres- 
Ergänznngö - Gesetzes feststellt, welcher nämlich den Unter
schied zwischen den s. g. Dominical - und Rnstical-Bcsitzern 
macht, wornach die Dominical - Besitzer auch bei einem 
Thcilbcsitzc von der Militärdienstpflicht nicht befreit sind.

Eö ist nach der Ansicht des Ausschusses eine auffallend 
ungerechte Behandlung der Besitzer. Die vormaligen Vor
rechte des s. g. Großgrundbesitzes sind entfallen. ES ist 
nicht einleuchtend, ans welchem Titel jetzt noch der Groß
grundbesitzer zu etwas mehr verhalten werden soll, als ein 
anderer Besitzer, nachdem cö sich hier bloß um die Land- 
wirthschaftcn, um deren gute Bewirthnng und den Ertrag 
derselben handelt. Dcßwcgen hat der Ausschuß den allge
meinen Passus angenommen „ererbte Landwirthschaften."

Der zweite Absatz dieses ParagraphcS, welcher von 
der Ucbcrgabc spricht, ist nach der Ansicht dcö Ausschusses 
aus dem Grunde ausgenommen worden, weil man doch 
einem Besitzer einer Landwirthschaft das Recht einränmen 
muß, feine Wirtschaft in jene Hände zu übergeben, in 
welchen die Familie, sowie auch er für die Folge existier» 
kann. Man hat hier einen Termin dcö Besitzes durch die 
letzten 10 Jahre angenommen; dieses ans dein Grunde, 
damit ja aller Verdacht einer möglichen GcsctzeS-Unigchnng 
behoben und beseitiget werde; — weil cs doch möglich wäre, 
wenn man nicht diese Beschränkung aufnähme, daß ein 
Besitzer die eine Wirthschaft einem seiner Söhne im militär
pflichtigen Alter oder vor dem Eintritte desselben übergibt, 
und dann eine andere erkauft und sie wieder übergibt it. s. w. 
Um ja allen möglichen Verdacht zu beseitigen, hat man daher 
den Passus ausgenommen, daß der Besitz durch die letzten 
10 Jahre ununterbrochen in den Händen dcö Besitzers 
gewesen sein müsse.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 2 lit. a 
das Wort zu ergreifen? (Niemand meldet sich.) Nachdem 
Niemand das Wort ergreift, bringe ich die Hl. a zur Ab

stimmung , und ersuche jene Herren, welche mit der Fassung 
der lit. a einverstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand 
erhebt sich.) lit. a ist angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest lit. l>.)
Ich glaube, daß hier eilte weitere Begründung ent

fä llt, wenn man nur darauf Rücksicht nimmt, daß im 
Staate zuerst Familien vorhanden fein müssen, und daß 
ohne Familien ein Staat nicht existiren kann, daß der Be
sitzer einer Wirthschaft doch immerwährend einen Ersatz in 
seiner Wirthschaft, eine Aushilfe für mögliche Verhinde
rungsfälle benöthigct.

P r ä s i d e n t :  Is t über lit. b etwas zu bemerken? 
Wenn nicht, so bringe ich dieselbe zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit lit. !> einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) lit. b ist an
genommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h :  (Liest litt, c) und <1).
Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß im §. 13 des 

; Heeres-Ergänzungs- Gesetzes die Fälle aufgczühlt sind, in 
: welchen bei mehreren vorhandenen Söhnen die übrigen als 

einem einzigen Sohne, einem Enkel ober Bruder glcichge- 
hattcu und gesetzlich behandelt werden. Das sind nämlich 
Fälle, wenn die übrigen Brüder oder der einzige Bruder 
jünger als fünfzehn, oder vermöge späterer Bestimmung 
als 18 Jahre, oder vermöge sonstiger Gebrechen zu jedem 
Erwerbe unfähig ist. Diese Bestimmung glaubte der Aus
schuß nicht anführen zu sollen und hat nur zu den bereits 
im Gesetze eben vorgctragenen Bestimmungen die weitern 
zwei Bestimmungen ausgenommen, und zwar zuerst jene 
Bestimmung, daß derjenige dein einzigen Sohne glcichzu- 
haltcn sei, der nach überschrittener vierter militärpflichtiger 
Elasse eine maßhaltige Landwirthschaft erheiratet hat.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über c und d das 
Wort? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das Wort 
ergreift, bringe ich lit. c und d zur Abstimmung, und cr- 
suche jene Herren, welche mit denselben einverstanden sind, 
sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) c und d sind 
angenommen.

Bcrichtcrst. D e r b i t s c h ;  (Liest lit. t\)
Hier hat der Ausschuß in Erwägung der Umstände, 

daß dock) den Familien auf dem Lande nicht das Recht 
benommen werden könne, ihre Söhne an den höheren An
stalten auöbildcn zu lassen, eine weitere Bestimmung aus
genommen. Die jetzigen Bestimmungen des Heeres - Er
gänzungs - Gesetzes haben derlei Söhne als noch fortwäh
rend zur Familie gehörig behandelt; nachdem eö jedoch für 
Jedermann ersichtlich ist, daß ein absolvirter und selbst- 

; ständiger Medieiner, selbstständiger Beamte und Geistliche,
! der von der Familie ausgetreten ist, nicht mehr Aushilfe
I dein Vater, als Besitzer der Landwirthschaft, leisten könne, 

so ist der Ausschuß der Ansicht gewesen, daß man diesel
ben ferner unmöglich als zur Familie gehörig betrachten 
könne, und hat sie als nicht zur Familie gehörig, ebenso 
betrachtet, wie das Gesetz im §. 13.

P r ä s i d e n t :  Is t über lit. o etwas zu bemerken?
Abg. D r. T  o m a t t : Ich habe schon früher bemerkt, 

daß in dieser Position eine Bedingung enthalten ist, tvcldjc 
beit guten W illen, wcldjcit der löbl. Ausschuß gehabt hat, 
hinsichtlich des §. 13 auch in der Beziehung, tvcldjc hier 
erwähnt is t, eine Erleichterung zu treffen, gewissermaßen
vereitelt. — Wenn demnach §. 13 dem einen einzigen
Sohne, Bruder oder Enkel gleich Behandelten jener gleich 
gehalten werden soll, dessen einziger Bruder nach vollen
deten jnridisthett, medieinischen, philosofischen, theologisthen 
Studien vermöge des künftigen Lebensberufes im Staate 
von der militärischen Dienstpflicht befreit is t, so ist die



weitere Bedingung „und einen selbstständigen Haushalt 
führen," eine solche, daß meines Erachtens diese ganze Po
sition in den meisten Fällen unwirksam wird.

Denn, wenn man die juridischen, mcdicinischcn, phi- 
losofischcn, auch theologischen Studien vollendet hat, führt 
man noch selten einen Haushalt, weil man erst dem künf
tigen Berufe der Selbstständigkeit entgegen geht.

Es wäre hier zu erwägen, was der Begriff „Haus
halt" ist. Wenn man nicht den Begriff Haushalt weiter 
ausdehnen wollte, so setzt doch der Begriff Haushalt so 
viel voraus, daß man eine selbstständige Wohnung, eine 
selbstständige Besorgung der Küche n. dgl. hat, daß man 
sohin nicht an den Haushalt der Eltern oder Anderer 
gebunden ist.

Selbst aber das gelingt den wenigsten, die unmit
telbar aus den Studien ausgetreten sind, wie die Erfah
rungen lehrt, daß namentlich Söhne der Bauern, welche 
hier bedacht sind, in so einfachen und mehr kümmerlichen 
Verhältnissen leben, daß sic höchstens eine eigene Wohnung 
haben würde, und sich mit den ändern Bedürfnissen ander
wärts versorgen müssen. Nehmen w ir den Fa ll, es würde 
gerade in der Stadt Krainburg, wo es auch Landlente gibt, 
der einzige Sohn hier zur Stellung kommen, und er hätte 
einen Bruder, der die juridischen Studien absolvirt hat, 
und nach Krainburg zum Bczirksamte, rcsp. Bezirksgerichte 
in Prax treten und bei den Eltern Wohnung und Kost 
haben; würde dieser Fall E in tre te n , so würde der andere 
Sohn nicht befreit werden können, weil dieser bezügliche, 
nämlich, der die juridischen Studien absolvirt hat, nicht 
einen eigenen Haushalt führt.

Diese Bedingung scheint mir die ganze Position so zu 
schwächen, daß ich glaube, daß sic ganz ausgelassen werden 
kann, und zwar ans dem ganz triftigen Grunde, daß, 
wenn auch ein solcher in Wohnung und Kost seiner E l
tern steht, er ungeachtet dessen bei der Landwirthschaft nicht 
behilflich feilt kann; also selbst in diesem gesetzten Falle ist 
cs wünschenswert!), daß solche Söhne, die diese Studien 
vollendet haben, den ändern Brüdern in jener Beziehung 
zur Erleichterung kommen, als cö «d §. 13 des Hccrcs- 
Ergänzungö - Gesetzes bestimmt worden ist; daher stelle ich 
den Antrag, daß die letzten Worte „und einen selbststän
digen Haushalt führen", wegzubleiben habe.

P r ä s i d e n t :  Wird dieser Abänderungs-Antrag un
terstützt? Jene Herren, welche denselben zu unterstützen ge
denken, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist ge
nügend unterstützt. Wünscht noch Jemand das Wort? 
(Niemand meldet sich.) So crthcile ich dem Herrn Bericht
erstatter das letzte Wort.

Berichterst. D  c r b i t s ch : Der Ausschuß hat dieses 
Bedenken, welches Herr D r. Toman angeregt halt, nicht 
übersehen. Der Ausschuß hat wohl erwogen, daß Söhne, 
welche aus dem Elternhause treten und fortlaufend ver
möge ihres Berufes von der Militärdicnstpflicht befreit 
sind, nicht mehr ein Hindcrniß dem noch zu Hause ver
bleibenden einzigen Sohne sein sollen. Dabei hat aber 
auch der Ausschuß den möglichen Fall im Attge gehabt, 
daß, wenn dieser letzte Absatz, den Herr D r. Toman ge
strichen haben w ill, anSblicbe, sehr leicht eine Gesetzesum
gehung Eintreten könnte. Der Fall ist leicht denkbar, den 
Herr D r. Toman angeführt hat, daß ein absolvirter Ju 
rist in Krainburg bei seinen Eltern wohnend und in Ver
pflegung stehend, daselbst die Prax nimmt, und daß er 
sohin nach dieser Position als noch zur Familie gehörig, 
betrachtet werden kann. Hingegen ist aber auch der Fall 
sehr leicht denkbar, und ich kann sogar einen practischcn 
Fall anführcn, daß der absolvirte Jurist von der M ili-

tärdicnstpflicht fortdauernd befreit, zu Hause ist und die 
Wirthschaft nicht führt. Also nach seiner Stellung, nach 
seinem selbstständigen Berufe im Staate, ist er von der 
Militärdienstpflicht im Staate frei, und wenn dieser Passus 
ausgelassen werden würde, so ist sein jüngerer oder älterer 
Bruder von der Militärdienstpflicht auch frei.

Ich kann ans dieser Rücksicht nur den Ausschuß-An
trag verteidigen, obwohl ich für die größtmögliche Be
freiung der Söhne der Grundbesitzer eingenommen bi».

Abg. D r. T o m a n :  Herr Präsident! Ich würde mit 
Bezug ans die Geschäfts-Ordnung, obwohl der Herr Bericht
erstatter schon gesprochen hat, noch ttnt's Wort bitten, weil 
über jeden Gegenstand Jeder zwei M a l sprechen kann.

Diese Bemerkung des Herrn Berichterstatters ist nicht 
unbegründet, und ich habe sic nicht vor Augen gehabt.

Der Fall ist möglich, und wir haben wirklich solche 
Fälle auch in unserem Vaterlande, daß absolvirte Juristen 
in die Heimat kommen und dort verbleiben, ohne weiter 
in Dienst zn treten. Allein daö entschuldiget aber nicht die 
Beisetzung einer solchen Bedingung, wo in jenem Falle, 
den ich gesetzt habe, und den der Herr Berichterstatter 
anerkannt hat, die mögliche Befreiung auö diesem Gesichts
punkte vereitelt wird.

Daher muß zwischen diesen beiden Stylisirnngen eine 
klarere dritte liegen. Es muß die Bedingung eine solche sein, 
welche solche Fälle, die der Herr Berichterstatter vor Augen 
hat, wie auch einen solchen gerechten Fall, welchen ich vor 
Augen hatte, eiuschließt.

Dieses, glaube ich, wäre ans der Grundlage zn bessern, 
welche darin liegt, daß ein solcher, der solche Studien 
gemacht hat, auch sich dem Berufe, für welche» er die 
Studien gemacht hat, widmet, oder bereits gewidmet hat, 
so z. B . ähnlich: „Nach vollendeten juridischen, medieini- 
schen, philosophischen, theologischen Studien, vermöge ihres 
Eintrittes in ein öffentliches Amt,  von der Militärdienst- 
Pflicht it. s. w."

Kurz, nur diese oder eine ähnliche Stylistruug würde 
zum Ziele führen, und ich würde wünschen, daß entweder 
über diesen Punkt der löbl. Ausschuß noch ein M a l berathe, 
oder daß nach einer ganz kurzen Unterbrechung die bezügliche 
Stylisirung vorgeschlagen werden möchte, da ich im Augen
blicke alle Falle zu erwägen wirklich nicht int Stande bin. 
So lange nichts Besseres geschieht, bleibe ich bei meinem 
bezüglichen Antrage; und sollte nicht eine Modifieation ein- 
trete», daß der Ausschuß einen ändern Antrag Einbringen 
würde, so würde ich mich doch selbst zu einer Stylisirnng 
bequemen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht das Haus eine kurze Unter
brechung? (Rufe: Ja !) Ich suSpendire die Sitzung auf 
5 Minuten.

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung): Ich ersuche den 
Herrn Berichterstatter, die litt, c) in der nunmehr verein
barten Fassung vorzutragen.

Berichterst. D e r b i t s c h : lieber Rücksprache mit dem 
Herrn Antragsteller und Einigung mit ihm hätte nun die 
letzte Zeile dieses Absatzes weg zu bleiben, nämlich von den 
Worten „und einen selbstständigen Haushalt führen," und 
statt derselben wäre zu setze» „und sich dem bezüglichen 
StandeSberufe widmen."

Ich werde nun den ganzen Absatz lesen: „Nach voll
endeten juridischen, medieinischen, philosophischen oder theolo
gischen Studien, vermöge ihres künftigen Berufes im Staate, 
von der Militärdicnstpflicht fortdauernd befreit sind, und sich 
dem bezüglichen Standesberufe widmen."
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Abg. D r. T o i n a n : Nach dieser Erklärung des Herrn 
Berichterstatters falle ich natürlich von meinem früher» 
Anträge ab.

P r ä s i d e n t :  Wünscht »och Jemand das Wor t ? 
(Nach einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich litt. <>) in 
der neuerlichen Fassung zur Abstimmung, und e r s u c h e  jene 
Herren, welche mit derselben einverstanden sind, sitze» zu 
bleiben. (Niemand erhebt sich.) Litt. .-) ist in der neuerlichen 
Fassung angenommen.

Berichterst. D e r b i t s c h :  Litt, d) (Präsident: nicht d), 
sondern f) f; über litt, d) ist bereits verhandelt worden. (Liest 
litt, f.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über litt, f) bas Wort?
Voslancc dr. B l « iw  e i s :  Ako po milosti Njih Yeli- 

cnnstvn presvetlega cesarja obvelja to, kar dunes nasve- 
lujj' sl. odbor o premembi rekrutne postave, bode dosegla 
domovina nasa m-precenljivo dobroto in livala bode donvla 
slavncmu deielneinu zb oru . od Trig lava do K olpe, od 
Nanosa do Triglava.

Slavni odbor je prav dobro prevdaril v svojem pred- 
logu v s ü  , kar je  treba, kar je pravicno in tudi drzavi 
ne* bode v nikakorsno skodo. Vendar v stavku f) pogre
sam marsikaj, kar bi zelel, da bi se prenaredilo in doslavilo.

Pogresam namrec p r  v i c  oprostenje ucencev v i r 
r e a l  ke.  Ce bi ucenci vise gimnazije imeli biti prosti 
vojascine, zakaj nek ne ucenci v i s e  r e a l k e ?  Orga- 
nicna osnova solska stavi gimnazije in realke v e n o  
v rs to ; iz un:t tnore ucenec prestopiti v to po nekterih 
pogojih ; tudi mnozi ucenci realke so v starosti, ki je  
podvrzena vojascini; za gotovo vom, da celo v nizjej 
nasej re a lk i, sta ravno zdaj kaka dva takn. übzalovati 
bi b ilo , da bi se ne gledalo na ucence, ki imajo kedaj 
biti podpora o b r t n i s t v u ,  kterega vaznost je  sl. odbor 
v svojem predlogu dobro povdarjal.

Treba je  tedaj, da pod svoje krilo  vzamemo tudi 
ucence v i s e r e a l k e ,  zato nastavljain predlogu: »an 
einem Obergymnasium“ , se: »an einer Obern alschule.“

V predlogu so mistete ucilnice M a r i a b r u n n ,  
L e o b e n ,  A 11 e n b u r  g. Meni se zdi to pruvvc ome- 
jeno in nepravicno, ker razun teh sol so se druge vise 
gospodarske in kinelijskc, ki jih  obiskujejo Avstrijanci 
in tudi nasi sinovi. Jaz oinenim le tukaj H o h e n h e i m ,  
imvnitno kmetijsko solo na Nemskem. Ako bi ucenci, ki 
gredo v to solo, ne bili vojascine opi osteni, bi to toliko 
bilo, kakor da bi re k li: „M ariabrunn, Leoben in Alten
burg imajo posebno p r i v i l e g i j o ,  druge ravno tako 
imenitne in morebili se bolj imenitne sole pa ne.“

Gospoda! vede in uinetnosti so svobodne; iskati 
smemo nauka, kjer koli ga hocemo! Meni bi se cudno 
zdelo, ako bi na priliko sinova 21. gospoda Langerja in 
gospoda Kozlerja ne bila o b a  vojascine prosta zato, ker 
jeden se uci v A 1 1 e n b u r g u , drugi v H o b  e » h e i i n  u , 
ako sta sicer po inarljivem svojem ucenji oprostenja vredna. 
Tu ne gre delati nijednega razlocka. Zato nasvetujem: 
naj se iia mestu »an der Forstakademie Mariabrunn“ itd., 
rece: „an den höheren montanistischen, forst- und land
w irtschaftlichen Lehranstalten.“

In t r e t j i c ,  kar pogresam, je po pravici nekaj 
vaznega, kar je gosp. dr, Toman uze poprej oinenil. 
Predlog odborov ne jemlje nijednega ozira na ucence tako 
imenovanih kmetijskih sol (Ackerbauschulen). In ravno 
so za naso dezelo in za druge dezele nasega cesarstva 
te sole, ki jih  je poklicalo na dan c. kr. ministerstvo 
gospodarstva letä 1 8 4 9 , veliko bolj vazne in imenitne 
kakor v i s e  kinetijske ucilnice. To so ravno ucilnice, 
po kterih se more p o v z d i g n o t i  kmetijstvo nase, ktero

tako zivo potrebuje napredka. To je spoznala nasa kme- 
tijska d ruzba, druzba stajarska in vsaka druga avstri- 
janska kmetijska druzba, ki so uze prosile za oprostenje 
teh ucencev; to je profesor dr. Hlubek v velicem shodu 
vseh kmetijskih druzb na Dunaji leta 1857 prepricavno 
dokazal. Vaznost kmetijskih sol je  v prvem nasem dezel- 
nein zboru lepo razlozd g. A m broz; —  vaznost kmetij
skih sol je  spoznal domoljubni nas gro f Gustav Auers
perg , ki je  imel dva praklicna tecaja teh sol z dobriin 
vspehoin na svojej grajscini, —  to je  spoznal gosp. Dez- 
m an, ki je  tudi svoj trud zrtoval tej so li, kteri je  bil 
ucenik, dokler ga ni drug poklic odlegnol temu poslu. 
Da pa te sole niso bile dosihmal toliko o b i s k o v a n e ,  
kakor je  zeleti, bilo je  naj bolj krivo to , da ucenci n i s o  
b i l i  o p r o s t e n i  vojascine; komaj dovrsi ucenec solo, 
ga vzamejo v vojaski stan — • blizo dve tretjini so jih  
pobrali uze k vojakoin —  in zastonj je potein vse ucenje, 
zgubljen je  tak ucenec km etijstvu, zavr/.ene so pa tudi 
stipendije. Ako tedaj hocemo pomnoziti stevilo ucencev 
v teh solah in povzdignoti kmelijstvo v nasej d ize li, 
inoramo skrbcti za oprostenje tacih ucencev od vojascine, 
kteri se ucijo in obnasajo izvrstno. Upali pa je tudi, 
da to d o s  e i  e m o ,  ker c. kr. ministerstvo gospodarstva, 
ki je dovoljilo odpust (U rlaub) lacim ucencem, ako bi 
utegnili v vojake vzeti b it i , je v svojem odpisu od 17. 
januarja 1851, st. 18043, kmetijskej druzbi razodelo, da 
se ta rec se prevdarja. Naj mi sl. zbor dovoli, da berem 
to minist, pismo. (bere) :

„Auf das uutcrm 19. v. M . hichcr gerichtete Anstichen 
um Erwirkuug der zeitliche» M ilitär-Befreiung für die 
ausgezeichnete» Zögli»ge der Hnsbeschlags-Lehranstalt in 
Laibach und der Ackerbanschnlen in Ärain, muß der ver
ehrten Gesellschaft mitgetheilt werden, daß bei einem ander» 
ähnlichen Anlässe das k. k. Ministerium des Innern hieher 
mitgetheilt hat, daß, bevor die noch im Zuge befindliche 
Verhandlung über die zeitliche M ilitär-Befreiung von 
Ackerbauschülern nicht zu Ende geführt fei, das f. k. Kriegs- 
ministerium sich nur auf eine zeitliche, aber allfogleichc 
Beurlaubung solcher ausgezeichneten Schüler einlasscn könne, 
und eine solche Beurlaubung auch wirklich in einigen Fällen 
erfolgt sei.

Darnach wolle sich also die verehrte Gesellschaft bei 
vorkommenden Anlässen und vielleicht auch, wenn genü
gende Gründe dazu vorhanden sind, bei den in der Ein
gabe erwähnten Zöglingen Jakob Pogazhnik und Franz 
Plahutar benehmen, bis der Gegenstand über die zeitliche 
Befreiung von ausgezeichneten Zöglingen der erwähnten 
Lehranstalten seinem Ende zugeführt sein w ird , und sich 
bei allen derlei Anlässen der etwa nothwendige» kräftige» 
Unterstützung des hicrortigen Ministeriums für versichert 
halten."

Po vsom lern nasvetujem, naj se stavek f)  premeni 
tako le : „D ie ordentlichen öffentlichen Stndirenden an einer 
Universität, an einer RechtSakademie, an der orientalischen 
Akademie in Wien, an einem Obergymnasium, an einer 
Oberrealschule, an einer technischen Lehranstalt, an den 
höheren montanistischen, forst - und landwirtschaftlichen 
Vereinen, sowie an den öffentlichen Ackerbauschulen, wenn 
sie sich über" u. s. w.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs
frage über den so eben vernommenen Antrag. Jene Herren, 
welche denselben unterstützen wollen, belieben sich zu er
heben. (Geschieht.) Er ist unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wort?
Abg. K r o m e r :  Der Antrag des Herrn Abg. D r. 

Bleiweis insbesondere, so weit er die Befreiung der Acker
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bauschüler betrifft, scheint mir doch etwas zu weit gehend. 
Denn nach seinem Anträge brauchte jeder Grundbesitzer seinen 
Sohn nur einige Monate zuvor iii die Ackerbauschule zn 
schicken, und er würde ihn so der Militärpflicht entrücken, 
und sich selbst der Zahlung jeder Alilitärbcfrcinngstaxc ent
ledigen.

Ich glaube nicht, daß die Gelegenheit, sich auf so 
leichte Art der Militärpflicht zu eutschlageu, gesetzlich ge
boten sein solle. Indessen, der Himmel muß alltäglich 
Millionen von Wünschen entgegen nehmen, und ich habe 
ihn nie dagegen protestiren hören. Aus dem Grunde möchte 
ich auch gegen deu hier angeregten Wunsch keinen ausdrück
lichen Protest einlegen, aber wiederholt möchte ich erinnern, 
wer zn viel begehrt, der begehrt nichts.

W ir bringen alle unsere Wünsche zu Papier, die Ne
gierung hat aber eine gute Scheere (Heiterkeit) und wird 
sie zu einem Miniatnrbilde stutzen (Heiterkeit), besser also, 
daß wir nicht zu viel begehre». (Rufe: Sehr gut!)

Abg. D r. B  l e i w e i s : Ich habe berichtigend auf 
den Vortrag deö geehrten Herrn Vorredners zu bemerke», 
daß ich nicht verlange, daß die Ackerbauschülcr überhaupt 
zu befreien sind; ich habe ausdrücklich gesagt, n n r die
jenigen, welche sich über durchgehend« gnte Fortgangsclassen 
und gute Sitte» auszuweiseu vermögen. Die Ackerban- 
schüler müssen sich daher den nämlichen Bedingungen wie 
andere Stndirende unterziehen. Deßhalb erscheint zu diesen 
Prüfungen immer ein von der hohen Landesregierung Ab
geordneter kaiserlicher Commissär. Ich wollte also hiermit 
kein Refugium den Bauernsöhnen geben, daß sic in diese 
Schule gehen und sich dadurch dein Militüiftmibe entziehen, 
sondern sie sollen nur daun befreit sein, wenn sic ihren 
Verpflichtungen, beit hier ausgesprochenen Bedingungen, 
nachkommen.

Was übrigens der Herr Abgeordnete Kromer besorgt, 
daß, wen» man zn viel verlangt, man »ichts erlangt, so 
glaube ich hier ein anderes Sprichwort (inführen zu sollen: 
„Wenn man viel verlangt, bekommt mau zuletzt doch viel
leicht etwas." (Heiterkeit, sehr gut!)

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand daö Wort?
Abg. D e s c h m a n u :  Herr Abgeordneter D r. Blei- 

weis hat den Antrag deö Ausschusses in dreifacher Richtung 
erweitert. Er wünscht nämlich, daß auch die Schüler der 
Ober-Realschule jener Begünstigung theilhastig werden, wie 
die Schüler des Obergymnasinms. Ich glaube, daß dieser 
Wunsch nur ein gerechter ist, und daß eö überflüssig wäre, 
dießfalls einige Worte zu verlieren, indem dieser Gegen
stand in den verschiedenen Landtagen ohnehin sehr aus
führlich besprochen worden ist.

Eine zweite Bemerkung des Herrn D r. Bleiweis be
zieht sich ans eine mangelhafte Stylisirtmg des AuSschnß- 
antrages, der es übersehen hat, auch ausländische, höhere 
landwirthschaftliche Anstalten einzubczichen. Ich stimme auch 
hierin vollkommen dem Herrn Dr. Bleiweis bei und bin 
mit seiner Stylisirnng vollkommen einverstanden, woriiach 
die höheren montanistischen Forst - und Landwirthschast- 
Uuternchtsanstaltni überhaupt hier einznbczichcn wären.

Es ist, wie ich glaube, selbst durch den nachträglichen 
Zusatz deö Herrn Berichterstatters, der auch die Schule» 
von Leoben, Pribroiu hier eiubezegen wissen wollte, dem 
allgemeinen Principe nicht Genüge geleistet worden, indem 
cs noch andere mittlere landwirthschaftliche Unteirichtsan- 
stalten gibt, die so Ausgezeichnetes leisten und sich eines 
sehr zahlreichen Besuches erfreuen. Wenn daher ein Krainer 
an demselben stndiren würde, so sollte er jene Befreiung 
genießen, wie überhaupt die Schüler an sogenannten mitt
leren Schulen.

Herr D r. Bleiweis war bei der Gelegenheit, als er 
von der Lailiacher Ackerbauschule sprach, so freundlich, meine 
geringe Thätigkeit an derselben in einer sehr freundlichen 
Weise anzuerkeuiieu. Ich würde jedoch eben in der Rück
sicht , da mir die Verhältnisse der Ackerbauschule bekannt 
sind, cs gewiß nicht wünschen, daß jene Begünstigung, 
wie sic vom Herrn Dr. Bleiweis hier ausgesprochen wurde, 
und wie sie schon öfter von Seite der hiesigen Laudwirth- 
schaft-Gesellschaft als Wunsch ausgedrückt worden ist, auch 
von dem hohen Landtage angenommen würde.

Meine Gründe für diese Ansicht sind mehrere.
Die Ackerbauschule in Kram erfreut sich von Seite 

der Landbevölkerung nicht jener Theilnahme, wie sie zn 
einer gedeihlichen Entwicklung wirklich nothwendig wäre. 
Die Stipendien sind cs insbesondcrS, welche eö möglich 
machen, daß diese Anstalt überhaupt von Studirenden be
sucht wird. Würden nicht Stipendien a» die Ackerbau» 
schnler vertheilt werden, so uutfjte die Schule unterbleiben.

Was war ferner das bisherige Resultat, welches die 
Schule geliefert hat? ^ermögliche Bauern, welche ihre 
Jünglinge in diese Schule senden würden, sind so selten, 
wie weiße Krähen, nnd ich weiß mich nicht zn erinnern, 
daß ich während der Zeit, als ich Gelegenheit hatte, diese 
Schule näher kennen zu lernen, eine erhebliche Anzahl von 
solchen Schülern daselbst beobachtet hätte. Im  Gcgeuthcile, die 
meisten Schüler, welche aus dcr Ackerbauschule austraten, 
waren in den Inubwirthsthnftlich-thcorctifchcu Gegenstände» 
so ziemlich geübt, so weit natürlich die Kräfte dcr Anstalt 
dieses möglich machten, sic gingen dann meistens aus die 
Herrschaften, wo sic als Großkuechte gesucht und auch ver
wendet wurden. Daß aber solche Schüler zum selbststän
digen Betrieb der Landwirthschast nach Hanse znrückgekehrt 
wären, das, glaube ich, sind höchst seltene Fälle.

Rehmen wir nun die von D r. Bleiweis beantragte 
Position in die Wünsche des Landtages auf, so bin ich 
überzeugt, daß, falls die Regierung darauf eingeht, die 
Anmeldung von Bauernsöhnen für die Ackerbauschule eine 
so immense sein w ird , daß die landwirthschaftliche Gesell
schaft unmöglich- den dießfälligc» Anmeldungen wird ge
nügen können. Es werden sich nicht junge Leute melden, 
sondern 20jährige Banernbi» scheu, und zwar in solcher 
Unzahl, daß man nur Gnaden wird austheilen müssen, 
um die vaccmtcn Plätze zu besetzen. Wenn ich mich daher 
; egen diese Position erkläre, so tljue ich es nur im Interesse 
dci €  ci'iiie. Was können sie mit einem 20jährigen Bauern- 
bmfdcn anfangen? Ich glaube, daß jener Zeitpunkt, wo 
der Unterricht besonders fruchtbringend ist, der fei , wenn 
der Bauernsohn aus der Volksschule ausgetreten ist, wenn 
er nicht mehr verpflichtet ist, die Svuutagsschule zn de« 
suchen, was bei dem zurückgelegten 15. Jahre der Fall ist. 
Banernsöhne im Alter von 15 Jahren scheinen mir die 
entsprechendste» Schüler für die nieder» Ackcrbanfchulen zu 
fein, indem sie ttech willig und gefügig sind, und auch 
dem Unterrichte nicht durch einige Zeit schon entrückt waren. 
In  diesen Jahren aber sind sie ohnehin nicht militärpflichtig, 
und es ist dießfalls ganz überflüssig, einen Wunsch aus- 
zndrücken. Selbst wenn Schüler im 16., 17., 20. Lebens
jahre diese Schule besuchen, wird ohnehin dcr Fall nie 
Vorkommen, wenigstens nach dem jetzigen Hecrcscrgnnzuugs- 
gesetze nicht, da erst mit dem zurückgelegten 20. Jahre die 
Militärpflicht eintritt, daß bezüglich ihrer eine Befreiung 
nothwendig wäre.

Herr D r. Bleiweis hat erwähnt, daß zwei Drittel der 
Schüler, welche die Schule besucht haben, unter dem M ilitä r 
sich befinden, daher ihre Studien umsonst waren.
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W ir müßte» benmod) ben Grundsatz aussprechen, daß 
Jedermann, welcher einmal diese Ackerbauschule besucht hat, 
für immerwährende Zeiten vom Militärdienste befreit sei. 
Ob Sie dadurch dem Principe der Gerechtigkeit Genüge 
leisten würden, bezweifle ich. Wenn unsere Wünsche der
artig sein sollen, daß wir einer Würdigung derselben von 
Seite der hohen Staatsverwaltung entgegensehen können, 
so müsse» sie auch so beschaffen feilt, daß ein logischer 
Zusammenhang zwischen denselben existire. Es hat der 
Herr Berichterstatter sowohl bei Nnmmero 2 , liitera a 
und c sehr gut hervorgehoben, welche Cautelen der Aus
schuß im Auge hatte, damit nicht diese Begünstigungen 
mißbraucht würden. Es könnten ja jene Begünstigungen, 
die wir iii den früheren Paragraphen den Landleuten zu- 
gefichert wissen wollten, durch die Aufnahme dieser von 
D r. Bleiweis beantragte» Position völlig illusorisch werden.

Ich bitte ferner zu beachte», daß tit littern f der Grund
satz ausgesprochen ist, daß die Studircuden der höhern 
und der mittleren Schulen die zeitliche Befreiung genießen. 
Wenn »im ein Kraiiicr an einer landwirthschastlichen M itte l
schule beit Unterricht genießt, dann soll derselbe der Wohl- 
thcit der zeitlichen Militärbefreiung theilhaftig fein, indem 
ich nicht einfehe, warum der Realschüler, warum der Gym- 
nasist dießfalls besser gehalten werden soll, als der Acker- 
bauschülcr au einer landwirthschastlichen Biittelschnle.

Schon Herr Abgeordneter Kromer hat das zu Weit- 
gehen der Wünsche des Landtages in einer, wie mir dünkt, 
sehr treffenden Weife beleuchtet. Ich erlaube mir ferner 
bei dieser Position aufmerksam zu machen ans eine, wie 
mir scheint, nicht ganz glückliche Stylisirung, welche der 
verehrte Ausschuß beliebt hat. Er führt nämlich hier die 
ordentlichen öffentlichen Stndircnden an einer Universität 
an, und fordert von ihnflt, daß sie sich mit sehr guten 
Sitten ausweiseu und mit durchgängig guten Fortgangs- 
clcifscii. Da nunmehr dieses System der FortgaugSelasseu 
an Universitäten nicht mehr besteht und, so viel ich weiß, 
auch über gute oder sehr gute Sitte» keine Zeugnisse aus
gestellt werden, so müßte der betreffende Stndircnde allen
falls beim Pfarrer sich dießsallö ein Sittenzengmß hole» 
(Ruse: G ut), wobei man jedoch nicht voranösetzen kann, 
daß der Pfarrer im Stande sein w ird , über das Verhalten 
jedes einzelnen Hörers au der Universität eine Sitten- 
Controlle zu üben. Ich würde daher wünschen, daß eben 
mit Berücksichtigung der Studireudeu an Universitäten eine 
entsprechendere Stylisirung hier stattfindcn möchte.

Posl. dr. B l e i  w e i s :  Na odgovor cestitega pred-
govornika im am le omenili, da si ravno zavolje liste reci 
vsak sebi greva —  eden na desno, drug na levo —  
zavoljo liiere sein la predlog storil.

On pravi, da kmelijsna sola niina velik ucencev, 
Io je res, in ravno na to se opira inoj predlog, zalo 
ker zaloslna skusnja uei, da ucenci dovrsivsi Io ucil 
nico, se vtaknejo v vojake, naincslu, da bi na dom sT 
in kmelovali. i

Omenili moram, da to ni saina moja misel, Io j>  
misel vseli kmetijskih druzb Lila. Ko je bila na üunaj' 
Ieta 1857 velika kmelijska in obrlniska razstava je gosp- 
dr. Hlubek v obsirnem govoru, ko je bil z veliko hvalo 
sprejet, z odkrilosreno besedo razodeval zelje, kako bi 
se kmelijskemu gospodarstvu v Avstriji pomagalo na noge. 
Ulcd temi zeljami je pa bila ludi ta , naj se ucenci na 
k mc l i j s k i h  solah oprostijo vojascine.

Jaz se rnkrat ponovljam, gospoda moja, da s Alten- 
burgom, Hohenheimom nain ne bode toliko pomagano, 
kajli mladencev iz nase dezele, ki grejo v Altenburg 
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ali Hohenheim, je celo malo; kar se jaz spoininjam, jih  
v 20 lelih tuende ni bilo vec kot sliri.

Po mojih inislih so t r i j e  pripomocki za povzdigo 
domaeega nasega kmelijstva.

l'rva pripoinoc so dobr i  i zg l ed i ,  klere davajo 
velika kmetijslva, umno oskrbovanje. Nas kmel je bislra 
glava, pa je ludi praklieen clovek, ki se novili seg in 
novega ravmmja se le tedaj poprime, ko v id i, da se 
drugol dobro sponasa. Zalo bodejo umno oskrbvanjc 
velikih kmelijslev vedno dobra sola mlademu ucencu.

Druga pomoc za povzdigo kmelijstva nasega je, ako 
mlad gospodar posnje po lujih dezelah in ogleduje gos- 
podar.<lva drugod. A l i , gospoda moja, po tej poli se 
kmelijstvo nase dezele ne bode dosli na bolje spravila, 
ker nasim ljudem proslcga kmetijskega slanu manjka de- 
narjov za polovanje po svelu.

Tretji pripomocek po mojih mislih in po inislih vsa- 
cega, kdor pozna razmere kmelijstva na Avstrijanskem, 
so n i z e uc i l n i ce za kmelijstvo, ker v te vsak kinetijsk 
mladenec brez prevelicih slroskov laliko hodi in sc v krat- 
kem casu toliko nauci, kolikor mu je polreba, da more 
s pridom sain gospodariti ali pri kakcj grajscini za oskrb- 
nika poljodelstva v sluzbo slopili.

Gospod Dezman je rekel, da pravi cas solskega 
ucenja je 15. leto. To ni resnica, ker lak fant je po 
telesu se premalo Irden, da bi mogel opravljati vse tiste 
dela, klere morajo opravljati ucenci druzega ali Ireljega 
leta v teh ucilnicah, kedar naslopi praklieno ucenje. 
Naj bolji cas za take ucence je po veclctnih skusnjah se 
le 18. leto in pozneje lein. V teh poznejih lelih pa za- 
deva ucence dolinost vojascine in na-meslu, da bi drzali 
se solske knjige v rokali, morajo zgrabili pusko.

Gospod Dezman se boji, da bi taeih ucencov, ako 
bi bili vojascine prosli, sila veliko pridrlo v sole, samo 
zavoljo tega in da bi polem stevilo vojakov nase dezele 
skodo trpelo; ali to je prazen strah, ker inoj predlog 
ne sega lako delec, da bi bili vs i ucenci kmetijskih sol 
vojascine prosli, ampak le samo l ist i , kter i , kakor v 
druzih solah, se ludi v li j vedejo izvrslno.

P r ä s i d c n i :  Habe» der Herr Abg. Deschmaun 
einen Antrag gestellt?

Abg. D  e s ch m a tt n : Keinen. Ich habe nur den 
Antrag des Herrn D r. Bleiweis in bett Punkten 1 itttb 2 
unterstützt, bezüglich bes Punktes 3 habe ich mich aber 
bagegeu erklärt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t?
Abg. K r o in e r: Es ist bereits erwähnt worden, daß 

die Ackerbanschule» derzeit sehr schwach besucht werben. 
Daraus dürfte zur Genüge vorliegeu, daß daö Bedürfniß 
der Landbevölkerung nach dieser Schule eben kein dringen
des , daß wenigstens das Verlangen nach diesem Unterrichte 
teilt großes sei. Die gedachte Schule jedoch als ein refu- 
gium zu erklären, in welches nur diejenigen flüchten, welche 
gerade der Militärpflicht unterliegen und woselbst sie nur 

! so lauge verbleiben, bis die Nekrntirnitg vorüber ist, zu 
einem berlei Institute möchte ich nicht beitragen wollen. 
(Heiterkeit.) Der Herr D r. Bleiweis hat freilich erwähnt, 
baß bei ben Schülern der Ackerbauschule die gleichen Be
dingungen eingetreten sein müssen, wie bei ändern Schülern 
der Mittelschulen überhaupt.

Allein, ich sage, ein Schüler der Ackerbauschule braucht 
vom Lande nur durch 6 Monate in die Stadt zn kommen, 
und sich ein Zeuguiß mit guten Fortgangsklassen zu erschlei
chen , und er wäre befreit.

Wenn er das zweite M a l begleichen thut, bleibt er 
befreit, beim bei ben späteren Nckrntirungen kommt er nicht
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mehr an die Reihe. Das wäre gewiß eilt sehr billiges 
M itte l, um sich der Militärpflicht zu entziehen.

Abg. D r. T o m  an : Der hochgeehrte Herr Vor
redner hat mit dem Bade das Kind anSgegossen. Indem 
er gegen die Befreiung der einzelnen Ackerbanschüler spre
chen wollte, hat er sich offen ausgesprochen, daß er gegen 
die Anstalt selbst ist, weil sie, wie er meint, nach dem 
gegenwärtigen Besuche nicht nachweist, daß ein so großes 
Bedürfniß der Landbevölkerung nach dieser Schule vorhan
den wäre, also auch daS Verlangen nach derselben als 
ein sehr kleines sich darstcllt. Ich glaube, wenn dicß 
wirklich der Fall ist, daß dann nur solche Erfordernisse 
nöthig sind, welche den Ackcrbauschülcr in eine solche 
Stellung versetzen, welche eben durch den Antrag des Hrn. 
D r. Bleiweis hinsichtlich der Militärpflicht entsteht.

Daß die Ackerbauschule gute Früchte trägt, werde» 
die ändern Herren des hohen Landtages zu bestätigen im 
Stande sein. Ich habe bloß wahrgenommeu, daß jene 
Schüler, die anö den Schulen gekommen sind, eine viel
fache Bildung erlangten, daß sic sich als Muster der Land- 
wirthschastSführnng am Lande darstellen und wesentlich zu 
einer Verbesserung unserer laudwirthschastlicheu Zustände 
beitragen, namentlich, daß sie mit dem Alten brechen, weil 
es leider in nnserm Volke liegt, daß es vom Alten nicht 
weichen will.

Sie erlernen in jeder Bczichnng Ausgezeichnetes, das 
läßt sich nicht läugnen, und wenn die Schulen nicht so 
beschickt werde«, wie cs zu wünschen wäre, so ist es eben 
das, weil immer noch nicht das Volk die Vorstudien seinen 
Söhnen hat geben können, daß sie gehörig in der Mutter
sprache ausgebildet worden wären, dann in die Schulen 
treten nnd sich mittelst dieser Mnttcrsprachc hätten weiter 
bilden können für ihren landwirthschaftlichen Berns. Ich 
muß mich entschieden für die Nützlichkeit, Leichtigkeit und 
Tüchtigkeit der landwirthschaftlichen Schulen aussprechen 
und daher auch für den Antrag des Herrn D r. Bleiweis, 
weil durch diese Begünstigung auch noch viele andere herbei 
gezogen würden, die sonst ans dem Grunde abgeschreckt 
werden, weil sie, bevor sie noch ihre landwirihschastliche 
Bildung erlangten, oder bald darauf zum M ilitä r abgestcllt 
und ihrem Berufe entzogen werden.

Ans diesem Grnnde muß ich mich daher dafür anö- 
sprechen; und eS scheint mir die Rede des Herrn Abg. 
Kromer gerade in der Weise, daß er die Anstalt selbst 
verwirft, eine sehr ungerechtfertigte zu sei».

P r ä s i d e n t :  Ich muß vom §. 34 der Geschäfts
ordnung Gebrauch machen. Rad) diesem Paragraphe darf 
kein Redner öfter als zwei M a l über denselben Gegenstand 
sprechen.

Abg. D r. B l e i w e i S :  Zu einer saetischen Bemer
kung erlaube ich mir daS Wort zu erbitte». (Präsident: 
Ja.) Der Herr Abg. Kromer hat bemerkt, daß die Leute 
nur auf 6 Wochen herein kommen nnd dann wieder auf 
6 Wochen (Abg. Kromer: Auf 6 Monate), während doch 
diese Schnle ordentlich organisirt ist, ans zwei vollständigen 
Jahrgängen besteht und inan an derselben gute Zeugnisse 
verdiene» muß.

P r ä s i d e n t :  Ich schließe nunmehr die Debatte 
über diese» Punkt und gebe dem Herrn Berichterstatter daö 
letzte Wort.

Berichterst. D  c r b i t s ch: Der Herr D r. Bleiweis 
hat ein dreifaches Begehren anfgestellt. Er will die Be
freiung der Schüler der Oberrealschule, dann der Schüler 
an den kaiserlichen sorst- uud landwirthschaftlichen Anstalten 
und an den Ackerbanschulen im Allgemeinen. Ich glanbe, 
daß wir uns vor Allem klar halten sollen, daß eS bei

Befreiung von der Pflicht zum Eintritte in das Heer auf 
Dreierlei ankomme. Die Befreiung beruht auf 3 'verschie
denartigen Gründen: entweder in der Rücksicht ans die 
Landwirthschast, in dcr Wissenschaft und in der Rücksicht 
aus die Gewerbe uud Industrie. Die Rücksicht auf die 
Laudwirthfchaften wird hier hervorgehoben, uud cs sind nach 
dem Anträge dcö Ausschusses die Schüler an den höheren 
Lehranstalten von der Militärpflicht zu befreien, ohne sie 
au die harten Bedingungen zu binden, daß sie sich mit 
der durchgängigen Vorzngsclaffe auszuweisen hätten.

Die höheren Lehranstalten sind hier ans dein beste
henden Heeres-Ergänzungs-Gesetze ausgenommen worden. 
Der Ausschuß hat namentlich jene höheren Lehranstalten 
angeführt, welche anch nachträglich als solche benannt wor
den sind, das sind die montanistischen Lehranstalten zu 
Leoben nnd Pribrain, die Bergakademien, Forstanstalt zn 
Maria Brim ii nnd die laitb- nnd sorstwirthschastlichen 
Lehranstalten in Ungarisch - Altcnlmrg. Was die Lehran
stalten anbelangt, so war der Anöschnß der Ansicht, daß 
diese, obwohl sic nach dem Gesetze, nach dem Anssprnch 
des Herrn Abg. Dcschmann, gleich gehalten werden mit 
de» Schülern des Oberghnniasinms, hier nicht in eine 
gleiche Kategorie gestellt werde» können, weil sie ihrem 
künftigen Berufe nach mir bei Gewerben und der Industrie 
verwendet werden können. Für diese höhere Bildung sind 
ohnehin die Schüler technischer Lehranstalten als zn befreien 
angenommen. —  Also den Gewerben nnd der Industrie 
ist durch die Befreiung der Schüler dcr technischen Lehr
anstalten Genüge geleistet.

Die Schüler des Obcrgymnasinins haben in der Regel 
die Bestimmung zu_ einer weit hohem Ausbildung, somit 
können sie den Realschülern im Punkte der Militärbefreiung 
nicht gleich gehalten werden. Diese angeführten Beispiele 
von Schülern in Hochheim nnd von Altcnlmrg, glaube ich, 
gehören nicht zur Sache. Dem Ausschuß sind wirklich die 
Anstalten von Hochheim nicht bekannt. (Oho! H o h e n 
h e i m ! )  Nun die Anstalten sind dem Ausschuß nicht 
bekannt gewesen, in wie weit solche Gegenstände darin 
vorzüglich oorgctragcit werden, und der Ausschuß glaubte, 
daß er sich in auswärtige Lehranstalten nicht einzulassen 
habe. Was namentlich die Ackerbauschule aubetaugt, so 
bin ich durch den Vortrag der Herren Abgeordneten Desch- 
tnann nnd Kromer ohnehin von weiterer Bekämpfung des 
Antrages des Herrn D r. Bleiweis enthoben. Ich will 
mir noch bemerken, daß es mir sehr auffällt, wie der Herr 
D r. Bleiweis die Schüler der Ackerbauschule im Allge
meinen von der Pflicht zum Militärdienste befreit haben 
w ill, nachdem es sich doch mir entweder um die Rücksicht 
des Besitzes einer Landwirtschaft, oder um die Rücksicht 
höherer Ausbildung handeln kann. W ill man die Schüler 
der Ackerbanschulen aus dem Grunde, daß sic seinerzeit 
Besitzer von Landwirthschastcn sein werden, befreien, so 
sind sie ohnehin schon nach den vorige» Bestimmungen 
befreit, entweder als Besitzer solcher Laudwirthschastc» oder 
als einzige Söhne der Besitzer von Lanbmirthfchafteu, oder 
es kann auch der Fall Eintreten, daß besonders rücksichts
würdige Gründe znr Befreiung vorhanden sind, nnd dem 
hat auch der Ausschuß durch Festsetzung des 5. Absatzes 
Genüge zu leisten geglaubt. W ill man die Schüler der 
Ackerbauschule aus Rücksicht der Wissenschaft befreien, ja, 
baim weiß ich nicht, wie weit wir mit der Wissenschaft kommen. 
Meines Wissens ist das schwache Lesen genügend, um als 
Ackerbanschüler ausgenommen zn werden. Ob man das 
zn den Wissenschaften zählen kann, weiß ich nicht. (D r. 
Toman: Das zählt Riemand zu den Wissenschaften.) Und 
ich glaube, wenn man sagt, daß die Schüler eine thcore-



tischc und practische Ausbildung genießen, daß man ebenso 
die Knechte bei einer gut eingerichteten Wirthschaft befreien 
müßte, beim bei einer guten Landwirthfchaft hat der Knecht 
ebenfalls eine sehr gute Praxis; man müßte ihn ebenso 
befreien. Man müßte consequeuterweise alle Handwerker, 
welche gute Gcräthschastcn für die Landwirthfchaft liefern, 
ebenso befreien, denn sie sind ja die Quelle, daß eine 
Landwirthfchaft gut bestellt werden könne. (Bewegung.)

Ich glaube, daß wir vielleicht zu weit gehen, wir 
würden dnrch diesen Beschluß daö Mögliche mit dein Un
möglichen vermengen. Glauben Sie nicht, meine Herren, 
daß wir Allen wohlgethan haben, wenn wir alles Mögliche 
als befreit erklären wollen, und damit uns i» die Lage 
versetzen. Nichts zu erringen. Ich kann nur den Antrag 
des Ausschusses befürworten. Wenn wir bei der hohen 
Negierung die Befreiung der Schüler jener Anstalten er
wirken, die hier angeführt find, so haben wir genug 
geleistet; begehre« wir nicht zu Pieles, damit wir Etwas 
erlangen. Ich glaube nicht, daß der Satz hier passend 
sei, wenn man viel verlangt, daß man endlich Etwas er- ! 
laugt; ich glaube immer, wen« man zu viel verlangt, 
erlangt man Nichts. Ich empfehle daher den Ausschuß- 
Antrag. N

P r ä s i d e n t :  Gegen de» Ausschuß - Antrag ist nur 
ei« Antrag des Herrn Abg. D r. Bleiweis, welcher dahin 
lautet: „ lii.  f. Die ordentlichen öffentlichen Stndircnden 
an einer Universität, an einer Rechtsaeademie, an der 
orientalischen Academie in Wien, an einem Ober-Gym
nasium , an einer Ober - Realschule, an einer technischen 
Lehranstalt, an den höher» sorst- und landwirthfchaftlichen 
Lehranstalten, so wie an den öffentlichen Ackerbauschulen, 
wenn sic sich" . . . u. s. f. wie im Ausschuß - Antrage.

Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung, und er
suche jene Herren, welche mit biefent Antrage cinvcrstanbcn 
sind, sich zu crhchcn.

Abg. Deschina n n : Ich glaube, daß bei der Ab
stimmung hier ei» eigener Moduö stattfinden müßte, in
dem es mehrere Herren gibt, die mit einzelne« Positionen 
des Antrages des Herrn D r. BleiweiS vollkommen ein
verstanden sind, und bn würbe ich Vorschlägen, baß über 
jene Punkte deö D r. Bleiweis'schen Antrages, welche von 
dem Ausschuß-Anträge abweichen, bereit es nur brei gibt, 
nämlich, die Studirenbeu au bcii Ober-Realschulen, an beit 
höheren lrnib - und forstwirthfchaftlichen und montanistischen 
Anstalten, nud endlich drittens au den Ackerbauschuleu, abge
sondert abgeftimmt werde, während hingegen die übrigen 
Punkte desselben ohnehin im Ausschuß - Antrage enthalten 
sind. Es ist daher der D r. BlciweiS'fche Antrag zum Theile 
ein «bändernder, zum Theile ein Zusatz Antrag. Ein abän- 
dernder bezüglich der höheren Forstschulen, ei« Znsatz-Antrag 
aber bezüglich der Ober-Real - und Ackerbau - Schulen.

Ich würde also bitten, diese dreifache Richtung bei der 
Abstimmung im Auge behalten zn wollen.

P r ä s i d e n t :  Is t das H. Hans mit der vom Herrn 
Abg. Deschmann in Vorschlag gebrachten Abstimmung ein
verstanden. (Rufe: J a !) Es wird nichts dagegen einge
wendet, ich bringe demnach den Antrag bcS Herrn Abg. 
D r. BleiweiS zur Abstimmung in Bezug auf beit Passus: 
„D ie  orbeutlicheu öffentlichen Stubirenbeu an einer Uni
versität , au einer Rechtsaeademie, an der orientalischen 
Academie in Wien, an einem Ober-Gymnasium, an einer 
Ober-Realschule." . . . Jene Herren, welche mit diesem 
Passus einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Nun kommt der zweite Passus: „an einer technischen 
Lehranstalt, an den höhere» sorst- und landwirthschaftli-
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che» Lehranstalten." Jene Herren, welche mit diesem zweiten 
PaffnS einverstande» sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen.

Endlich der dritte Passns: „an den öffentlichen Acker- 
baufchulcn." Wenn die Herren mit diesem dritten Passns 
einverstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Er ist abgelehnt. Die zwei ersten Punkte sind also ange
nommen, der dritte Passnö ist gefallen.

Nun kommt der weitere Antrag deö betreffenden Aus
schusses; wen» die Herreu mit diesem einverstanden sind, 
so bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Er ist ange
nommen.

Berichterst. D  e r b i t s ch: (Liest Punkt 3.)
P r ä s i d e n t :  Is t über Punkt 3 etwas zn bemer

ken? (Nach einer Panse.) Wenn nichts dagegen bemerkt 
wird, so bringe ich denselben znr Abstimmung. Jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zn bleiben. (Niemand erhebt sich.) Er ist ange
nommen.

Berichterst. D e r b i t s c h : (Liest Punkt 4.)
Ich habe mir erlaubt, in der Begründung meines An

trages die dießfälligeu Gründe anzuführen, und glaube zur 
Ersparung der Zeit heute keine weitere Begründung an
zuführen.

P r ä s i d e n t :  Ist über Punkt 4 etwas zu bemer
ken ? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so ist derselbe 
als angenommen erklärt.

Berichterst. D e r b i t s c h : (Liest Punkt 5.)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Punkt 5 das

Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe ich
diese Nummer zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, sitzen zn bleiben (v. Wnrz- 
bach erhebt sich. (Heiterkeit.) Er ist angenommen.

Berichterst. D c r b i t s c h : Herr Landeshauptmann, ich 
beantrage sogleich die dritte Lcsnng zur Ersparung der Zeit. 
Da den Herren LanbtagSmitglicbern ber Inhalt aller Be
stimmungen frisch im Gedächtnisse ist, so glaube ich bie 
nochmalige Lesung ersparen zu können.

P r ä s i d e n t :  Is t die dritte Lesung dem Hanse ge
nehm? Ich ersuche jene Herren, welche mit derselben ein
verstanden sind, sich zn erheben. (Geschieht.) Sie ist an
genommen. Is t c6 gefällig, die dritte Lesung wirklich vor- 
znnehmen, oder nur abstimuien zu lasse» ? (Rufe: Ab* 
stimmen.) Ich bringe somit de» Antrag deö Ausschusses 
über die Revision des HcercS - Ergünzungö - Gesetzes zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben im Ganzen und Allgemeine», so wie im Speciellen 
einverstanden sind, sich z» erhebe». (Geschieht.) Er ist 
angenommen. W ir kommen nun zum Vortrage wegen Be
lastung einer Gnabengabe, und erfnche ich bcii betressenben 
Referenten feinen Vortrag zu beginnen.

Berichterst. v. Wur z bach :  M it allerh. Entschlie
ßung ddo. 23. M ai 1852 haben Se. Majestät der ständi
schen Beamten-Waise Blaiibiiic v. Gariboldi den jährlichen 
Erziehungs-Beitrag pr. 45 fl. E. M . aus dem ständischen 
Fondc bis znr Erreichung des Normalalters oder einer 
früher» Versorgung allergnädigst zu bewilligen geruht. .

Der Fortbezng dieser jährlichen Unterstützung wurde 
der Blondine v. Gariboldi auch nach zurückgelegtem Normal- 
alter mit allerh. Entschließung ddo. 24. Juni 1857 unter 
dem Titel einer jährlichen Gnadeugabe bis zur Vollstreckung 
des 24. Lebensjahres allergnädigst belassen.

Da nun die gedachte Bittstellerin das 24. Lebensjahr 
zurückgelegt hat, wurde von ihrer Mutter Maria v. Gari
boldi, Witwe des krain. stänbischen Beamten Heinrich v. 
Gariboldi an de» Landes-Ausschnß unter dem 3. Jänner l.J .
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das Bittgesuch gerichtet, ihrer Tochter Blandine den Fort
bezug dieser jährlichen Gnadengabe Pr. 47 fl. 25 kr. 
oft. W. bis zur allfälligen anderweiten Versorgung erwir
ken zu wollen.

Dieses Gnadengesuch wird durch folgende rücksichts
würdige Gründe unterstützt:

1. Das psarrherrliche Armnths - nnd Sittenzeugniß 
ddo. 29. October 1862 beweiset die gänzliche Mittellosig
keit, wie auch den tadellosen Lebenswandel der B it t
stellerin.

2. Laut der ärztlichen, vom Herrn Medicinal-Rath 
D r. Schrott bestätigte» Zeugnisses ddo. 12. Decemb. 1862 
ist Blandine v. Gariboldi körperlich in so hohem Grade 
leidend, daß sie zu jeder, einen Erwerb beziclenden Arbeit 
absolut untauglich ist; weil es sich hier um eine weibliche 
Persönlichkeit handelt, wird mir der hohe Landtag die 
Vorlesung dieses ärztlichen Zeugnisses vielleicht erlassen.

3. Die Mutter derselben steht in hochvorgerücktcm 
Alter, genießt die kleine Pension von 266 fl. 40 kr., hat 
nebst der Bittstellerin noch 2 unversorgte, kränkliche Töch
ter zu erhalten, und ist durch die ihr in Folge der 
Thenerung der unentbehrlichen Subsistenz-Mittel auferlegte 
Entbehrungen und Sorgen aller Art körperlich nnd geistig 
so angegriffen, daß ihr jeder Erwerb unmöglich ist.

4. Endlich hat der Vater der Bittstellerin, Heinrich 
v. Gariboldi, als krainisch-ständischer Registrator nnd Ex
peditor dem Lande durch 40 volle Jahre treue, ersprieß
liche und belobte Dienste geleistet.

Obgleich nun der Landes - Ausschuß die schwachen 
Kräfte des ständischen Fondes sich wohl bewußt ist, konnte 
er den rücksichtswürdigen, von der Bittstellerin vorgcbrach- 
ten Gründen sein Ohr doch nicht verschließen.

Da nun auch die H. Regierung in ähnlichen Fällen 
den hilflosen Waisen ihrer in der Regel nur kärglich be
soldeten Beamten eilte Berücksichtigung zu Theil werde» 
läßt; da im vorliegenden Falle nur die kleine tägliche Sub
vention pr. lü  kr. öst. W. für eine arme, sittenreine, hilf
lose nnd jede Lebensfreude entbehrende Waise in Frage 
steht; da es sich endlich im vorliegenden Falle lediglich um 
die Bewilligung des Fortbezuges einer bereits verliehenen 
Gnadengabe handelt, so glaubt der Laudeö-Auöschuß dieses 
Gnadengesuch bei dem H. Landtage aus das wärmste befür
worten zu müssen, und stellt einstimmig den Antrag:

Der H. Landtag genthe zn beschließen:
„Der ständischen Beamten - Waise Blandine v. Ga

riboldi werde der Fortbezng der jährlichen Gnadengabe pr. 
47 fl. 25 kr. ö. W. aus dem ständischen Fondc vom 
Tage der Vollstreckung des 24. Lebensjahres bis zu ihrer 
allsälligen anderweiten Versorgung belassen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Ausschusses das Wort? —  Wenn Niemand das Wort 
ergreift, so bringe ich den Antrag des Landes - Ausschusses 
zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit der 
Belastung der Gnadengabe von 47 fl. 25 kr. an Blandine 
v. Gariboldi bis zur allsälligen weitem Versorgung einver
standen sind, sich gefälligst erheben zn wollen. (Geschieht.) 
Er ist angenommen. (Nnse: die Petition.) Der Petitmis« 
Ausschuß hat vielleicht einige Vortrüge?

Berichterst. R  u d e s ch: ES ist au den H. Landtag 
des Herzogthums Ärain ein Gesuch der Metzger der Landes
hauptstadt Laibach um Bcschlicßung, daß die Fleischsatznng 
in Laibach aufgehoben werde, gerichtet worden. DaS H. 
Haus hat bereits in einer ähnlichen Frage, wo eS sich 
nämlich um Aufhebung der Preissatzung aus das Gebäcke

handelte, nachdem das h. Ministerium des Innern den H. 
Landtag im Sinne des §. 19 L. O. um sein Gutachten 
angegangen hatte, einen Beschluß gefaßt.

Auch der hier vorliegende Gegenstand gehört zu jenen, 
deren Entscheidung nach §. 55 der Gcwerbe-Ordnnng vorn 
20. Deceinbcr 1859 dem Ministerium des Innern znsteht 
und worüber der H. Landtag nach §. 19 L.-O. Vorschläge 
abzugeben hat, wenn er von der Regierung zu Rathc ge
zogen wird.

Obwohl dieß letztere hier nicht der Fall ist, so glaubte 
der Petitions-Ausschuß denn doch, daß die angeregte Aus
hebung der Fleischsatzung allerdings der Beachtung des H. 
Hauses zu unterziehen sei, indem das Interesse der Landes
hauptstadt Laibach und mittelbar auch das des ganzen 
Landes durch die Preissatzung des Fleisches, welches zu 
den wichtigsten Nahrungsmitteln gehört, nicht unwesentlich 
berührt wird.

Es ist jedoch der LaudeS-Ausschuß keineswegs in der 
Lage, sich schon jetzt über die Rüthüchfeit der augesuchten 
Maßregel auSzusprechen, indem er sich darüber in der 
kurzen Zeit seit der Entgegennahme des Gesuches bis jetzt 
die nöthigen Informationen nicht verschaffen konnte.

Der PetitionS - Ausschuß erlaubt sich daher zn bean
tragen :

„Das hohe Hans wolle beschließen:
Das Gesuch der Metzger der Landeshauptstadt Laibach, 

um Aushebung der Fleischsatznng sei dem Landes - Aus
schüsse mit dem Aufträge zu überweisen, daß über die Räth- 
lichfeit der augesuchten Maßregel Vorerhebnngen gepflogen 
werden und in der nächsten Landtagssession ein diesbezüg
licher Bericht nnd Antrag vor daS H. Hans gebracht werde."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Petitions-Ausschusses, der so eben verlesen worden ist, 
daS Wort? (Nach einer Panse.) Ich bringe den Antrag 
des PetitionS-AnöschnffeS zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind. wollen sich er
heben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. R ü d e  s ch: Mehrere Gemeindevorstände 
ans der Umgebung Laibachs wenden sich an den H. Land
tag mit der B itte , ihnen von Seite der hohen Landes
regierung eine Erledigung auf ihre Bitte vom 15. M ai 
1862 zu erwirken.

Nachdem dieses Gesuch lediglich die Executive berührt, 
glaubt sich der Petitions-Ausschuß zu der Uebencugmtg be
rechtiget , daß der Landtag diejenige Stelle nicht ist, an 
die das Gesuch zunächst zu richten gewesen wäre.

Nachdem aber eine beschleunigte Erledigung von Ge
suchen überhaupt ein allgemeines Interesse ist, so erlaubt 
sich der Ausschuß folgenden Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Das Gesuch der Gemeinde-Vorsteher ans der Umge

bung Laibachs, dahin zn wirken, daß ihr Gesuch au die 
Landesregierung ddo. 15. M ai 1862 erledigt werde, sei 
durch den Landes-AnSschnß befürwortend an die H. Landes
regierung gelangend zu machen."

Sie wollen nur eine Erledigung auf ihr Gesuch haben, 
welches tut die Landesregierung gerichtet ist nnd worin sie 
begehren, daß von Seite des Bezirksamtes ihre Vorlagen 
und Gesuche in slovenischer Sprache erledigt werden.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wort? (Nach 
einer Panse.) Nachdem Niemand das Wort ergreift, so 
bringe ich den zweiten Antrag des Petitions-Ausschusses zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) Er 
ist angenommen.



Berichtcrst. v. S t r a h l :  Die Gciueindevorstände von 
Sagor, Kotrcdcsch und Arsische bitten in einer Petition, 
deren vollen Inhalt vorzulesen ich mir erlauben werde, um 
Veranlassung znr Wiederherstellung eines Treppelweges 
neben der Eisenbahnlinie von Sagor bis Littai.

Die Petition lautet: (Liest.)
„Hoher trat«. Landtag!

In  den Jahren 1844 bis 1848, als die Anlegung 
der Staatseisenbahn von der damaligen Unternehmung durch 
das Thal au der Save von Sleinbrück gegen Laibach im 
lebhaften Angriffe war, hat sich die genannte Eisenbahn- 
Unternehmnng verpflichtet, den von Sagor gegen Littai an 
der Save führenden Treppelweg, welcher zu jener Zeit 
wohlerhalten dastand, nach Beendigung des Eiseubahubaucs 
iu eben so brauchbare» Zustand herznstellcn, als er bis zur 
Zeit des Eisenbahnbetriebes brauchbar dagestandcn ist.

Der so gemachte Vertrag ist diesen Gemeinde - Vor- 
stehungen nicht zn Gesichte gekommen, aber die Bauunter
nehmer, namentlich Burliu i und Bnttazoni, versicherten 
damals, daß so ein Vertrag bestehe; auch hat sich später
hin das Gerede in diesen Gemeinden verbreitet, daß die 
genannten Bauunternehmer eine Summe Geldes statt der 
Herstellung des TrcppelwegeS bezahlten, was aber, wie 
gesagt, nur unsicheres Gerede war;  sicher aber ist es, daß 
die Herstellung des Treppelweges unterblieb, und so die 
gewöhnliche Commuuieatiou zwischen Sagor und Littai, 
allwo das Bezirks- und Steucramt sich befinden, bis heu
tigen Tages gänzlich unterbrochen ist.

So lange das hohe Aerar die Eisenbahn im Betriebe 
hatte, wurde dem Publikum das Gehen au derselbe» still
schweigend gestattet, mm aber wird es von der Bahnge
sellschaft unter Androhung von Geldstrafen strengstens unter
sagt. Den Insassen der gefertigten Gemeinden bleibt nun 
nichts anderes übrig, wenn dieselben zum Bezirköanite, 
Gerichte oder Steueramte gehen müssen, als mit dem Post
zug zu fahren, was eine Auslage vou 90 Nkr. pr. Person 
macht, welche Auslage dem Landinaime um so schwerer 
fä llt, da er oft nicht das nöthige Geld besitzt, um seine 
Steuern zahlen zu können. Hiezu kommt noch der Verlust 
der dem Landmanne so kostbaren Zeit, weil derselbe wieder 
auf den Postzng zu warte« gezwungen ist — und dieses 
Alles darum, weil uns der genannte Weg durch die E r
bauung der Bahn verschüttet und ruiuirt und durch die 
Unternehmung nicht wieder hergestellt wurde.

Die gefertigten Gemeindevorstehungen glauben nicht 
gebunden zn sein, ein Rieseiiopser für die Herstellung des 
genannten TrcppelwegeS durch ihre Gcmcindeinsasscn brin
gen zn müssen, wenn derselbe von der Bauunternehmung 
ruiuirt und die Wiederherstellung desselben nur der Letz
tem oblag.

lieber fruchtlose anderweitige Vorstellungen in dieser 
Sache, wenden sich die Unterzeichneten Gemeinden ver
trauensvoll an den hohen Landtag mit der nnterthünigsten 
B itte :

Hochderselbe geruhe in Würdigung unseres gerechten 
Verlangens dahin zu wirken, daß der fragliche alte Weg 
zwischen Sagor, Moschcnig, rcsp. Littai, wieder in den 
vorigen Stand gesetzt, oder, wenn dieses nicht thuulich, ein 
neuer Fahr- und Gehweg an der Save -zwischen den ge
nannten Orten hergestellt werde, ohne den gefertigten Ge
meinden eine neue Last aufzubürden."

Nach Inha lt der vorliegenden Petition handelt eS sich 
um einen Treppelweg, welcher durch die Tracimng der 
Eisenbahn entweder gänzlich beschädigt, oder in der Bahn 
selbst ausgegangen sei. Auch ist ans der Petition ersichtlich,

13

daß in diesem Gegenstände bereits bei den Behörden Ver
handlungen gepflogen wurden, welche für die bittstellenden 
Gemeinden nicht den gewünschten Erfolg hatten.

Ott Anbetracht dieser Umstände, dann in weiterer E r
wägung, daß vor der Genehmigung der Tracimng der 
Bahn, wegen der dadurch allenfalls hervorgemfeitett ander
weitigen Verkehrsstörungen sicherlich die erforderlichen Ver
handlungen gepflogen und über allfällige Rcclamen end- 
giltig entschieden worden sein mußten; endlich in Betracht, 
daß aus der ganze» Petition eigentlich mir so viel kate
gorisch ersichtlich ist, daß die Bittsteller bei dein einen oder 
dem ändern Organe der Exekutivgewalt fei» Gehör gesun
den haben, sowie, daß der ganze Gegenstand in seinem 
gegenwärtigen Stadium nur zur Executive und nicht in das 
Ressort des Landtages gehört, wird beantragt:

„Es sei die vorliegende Petition im Wege des Laudes- 
Ansschnsscs der H. k. k. Landesregierung zur geeigneten 
Bedachtnahme zu übermachen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das Wor t? (Nach 
einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich den so eben ver
nommenen Antrag des Petitions - Ausschusses zur Abstim
mung. Jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichtest, v. S t r a h l :  Eine weitere Petition der 
Gemeinde Reinthal, im Bezirke Gottschee, lautet:

„Hoher Landtag! Dem Gemeinde - Vorstande von 
Reinthal wurde von dem k. k. Bezirksamte zn Gottschee 
mit Decret vom 0. August 1855, Z. 3719, bekannt ge 
geben, daß bei der dortigen politischen Depositen-Easse für 
die Unterthanen der Herrschaft Gottschee pro ruslicale drei 
Obligationen, und zwar:

1. «Mo. 1. Juni 1824, Nr. 5899, ii 4°'0, pr. 3780 fl.
2. «Ido. 1. Nov. 1802, Nr. 11962, » 2 '/, ° 0, pr. 0425 „ 

und
3. ddo. I.Dee. 1839, Nr. ,3478/28778, » 4°/0, pr. 984 „ 

mit beit Interessen - Rückständen seit 1845 erliegen.
In  Folge der Aufhebung des UnterthämgtcitS - Ver

bandes wurden die Gemeinden, refp. die ehemaligen Unter* 
thanen der Herrschaft Gottschce angewiesen, für die Ver
wahrung dieser Unterthans - Obligationen nnd für die 
Behebung und Verthcilung der Interessen Sorge zn tragen, 
und zu diesem Ende Jemanden mittelst besonderer, für die 
erwähnten Acte ansznstellender, nach §. 1008 a. b. G. B . 
rechtSförmlichcn Erklärung zu bevollmächtigen.

Rücksichtlich dicscr Bevollmächtigungen wurde ein Unter
schied gemacht in Betreff der Obligationen, insoseme sie 
für KriegSdarlcihen oder Requisitionen anögefertigt wurden, 
nnd itt Betreff jener, die nicht aus Prästatioucu entstan
den sind.

Für die erstercu wurde angeordiiet, daß die Boll»tachtett 
von sämintlichen Interessenten unter amtlicher Bestätigung 
der Echtheit der Unterschriften, unter fernerer Bestätigung 
der Grnudobrigkeit hinsichtlich der ursprünglichen Prästanten 
und unter der Bestätigung der Abhandluugö - Instanzen 
hinsichtlich der Rechtsnachfolger der ursprünglichen Prästanten 
zu unterfertigen sind, wobei bezüglich der minderj. T e i l 
haber auch noch die obervormnndschaftliche Ratification vor
geschriebe» wurde.

Für die Obligationen, die nicht aus Prästatioucu ent
standen sind, wurde überdies; vorgeschricben, daß die Grund
obrigkeit und das Grundbuch führende Gericht zu bestätigen 
habe, daß die Vollmacht-Aussteller sämmtliche Untcrthaucn 
des Dominittnis gewesen wären.

Die Ausstellung der fraglichen Vollmachten ist, wie 
zn ersehen ist, mit einer solchen Menge von Förmlichkeiten
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verbunden, daß cs bisher nicht möglich war, und wahr
scheinlich überhaupt nicht möglich ist, derlei Vollmachten 
zu Stande zu bringen.

Die Folge hievon ist, daß die Obligationen noch 
immer in deposilo liegen, und daß den Bezugsberechtigten 
die fälligen Interessen nun schon seit nahezu 20 Jahren 
vorenthaltcn werden. War vordem die Herrschaft zur Auf
bewahrung der Obligationen und zur Jntcrcsscn-Vcrthcilung 
berufen, so dürften dermalen die Gemeinde-Vorstände, als 
Repräsentanten des Concrctums der ehemaligen Uutcrthancn 
angesehen werden können und berechtigt erscheinen, die Voll
macht Behufs der Ucbcrnahme der fraglichen Obligationen, 
Behufs der Interessen - Erhebung und Vcrthcilung ans- 
znfcrtigcn.

Die Interessen der Gemeinde - Glieder sind auch jene 
der Gemeinde und die Gemeinde-Vertretung hat die gesetz
liche Verpflichtung für diese Interessen einzustehcn.

Der gehorsamst gefertigte Gemeinde - Vorstand von 
Rcinthal erlaubt sich daher, gestützt auf die gesetzlich aus
gesprochene und gewährleistete Autonomie der Gemeinde, 
die ergebenste Bitte zu stellen:

„D er hohe Landtag wolle anerkennen, daß nach Auf
hebung des Unterthänigkcits - Verbandes die Gemeinden 
rücksichtlich der in Rede stehenden Obligationen in die Rechte 
und Verpflichtungen der früher« Herrschaft cinzntrctcn haben;

der hohe Landtag wolle anerkennen, daß die zur Aus
stellung der vorerwähnten Vollmacht von dem Bczirksaintc 
Gottschee vorgcschricbeueu Förmlichkeiten, mit Rücksicht auf 
den Verlauf eines vcrhältnißmäßig langen Zeitraumes und 
mit Rücksicht auf die keineswegs verläßlich geführten Grund
bücher geradezu unerfüllbar sind;

der hohe Landtag wolle endlich beschließen, daß die 
in Rede stehende» Obligationen, rcsp. die auf die Rustical- 
Bcsitzcr von Rcinthal entfallenden Tangenten der Gemeinde 
Rcinthal als solcher auszufolgcn seien, und daß cs der 
Gemeinde - Vertretung von Rcinthal überlassen bleibe, wie 
dicß früher Obliegenheit der Herrschaft Gottschcc war, für 
die Aufbewahrung, sowie für die Vertheilnng oder ander
weitige Verwendung Sorge zu tragen."

I n  Anbetracht, daß die in Rede liegenden Obliga
tionen eine Entschädigung sind für jene Prüstationcu, welche 
zur Zeit der französische» Kriege von den II n t e r t h a n e  n 
der Herrschaft Gottschcc geleistet wurden; in Anbetracht, 
daß somit diese Obligationen oder ein Thcilbctrag hievon 
nur den ursprünglichen Prästanten oder ihren legal erwie
senen Rechtsnachfolgern rechtlich gebühre; in Anbetracht, 
daß folgerichtig diese Obligationen nicht daö Eigenthum 
einer Gemeinde, als solcher, sondern der einzelnen Ge
meinde - Glieder, i n s o f c r n e selbe U n t c r  t h a n e n 
der Herrschaft Gottschcc waren, angesehen werden können 
—  erscheint daö Begehren der Gemeinde Rcinthal im Gesetze 
nicht begründet, und könnte dieselbe und die Staatsverwal
tung, welche hier als die bezahlende Partei erscheint, in 
große Verantwortlichkeit bringen.

Dagegen scheint es allerdings wünschcnswcrth, daß 
bei der Schwierigkeit, allen vom Gesetze geforderten Förm
lichkeiten zu genügen, das k. k. Bezirksamt den Interessenten 
auch mit der That an die Hand gehe, zumal sich die 
Behelfe hiezu ohnehin in den Acten des Bezirksamtes 
finden lassen.

Demnach wird beantragt: „D ie Petition der k. k. 
Landesregierung mit dem Ersuchen abzutretcn, das k. k. 
Bezirksamt Gottschee anweisen zu wollen, der bittstcllenden 
Gemeinde bei der Abwicklung dieses Anliegens thatkräftig 
an die Hand zu gehen."

P r ä s i d e n t :  Is t über den so eben vernommenen 
Antrag etwas zu bemerken? (Rach einer Panse): Nachdem 
dagegen nichts bemerkt w ird, so bringe ich denselben zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit dem
selben einverstanden sind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r 
ist angenommen.

Berichtcrst. Gustav Graf v. A u e r s p e r g :  Es liegen 
hier zwei Petitionen, und zwar eine von der Gemeinde 
Poniqne und Trogern, die andere von der Gemeinde 
Morüntsch, alle drei aus dem Bezirke Treffen, vor, die 
dahin lauten, daß sic um Abschreibung der ihnen vorgc- 
schricbcncn Classenstcucr von Weingarten - Häusern, sowie 
um Rückgabe der darauf bereits ungezählten Betrüge bitten. 
Das hohe Haus wird mir eine Beschreibung hinsichtlich 
dieser Gebäude erlauben.

Es sind die Weingärten - Besitzer oft 2 —  3 Stunden 
weit von ihren Weingärten entfernt, sic müssen mehrmals 
des Jahrcö hin zur Arbeit gehen, .sic werden dort oft von 
bösem Wetter überrascht, müssen sich dort ihr Essen bereiten, 
daher brauchen sie einen Unterstand, und haben sich in 
ihren Kcllcrbudcn, die zur Aufbewahrung des Weines 
bestimmt sind, einen kleinen Raum nothdürftig bereitet, 
um vor der Luft geschützt zu sein; sic haben sich mitunter 
auch einen Ofen ausgestellt, um darin Speisen zu kochen.

Durch das Hofdccrct vom ti. Sept. 1821, Prov.- 
Gcsetzsammlung p»g. 293, mit welchem die Hausclasscn- 
stcucr eingcführt wurde, ist im §. 1 bestimmt: „der Gcbändc- 
steucr unterliegen alle Wohnungen, sic mögen in abgeschlos
senen Orten oder einzeln liegen."

Nun, meine Herren! ich glaube, daß diese bczcich- 
nctcn kleinen Buden keine Wohnungen genannt werden 
können.

Ein zweites Hofdccrct vom 23. Juni 1840, Zahl 
18 80<V2 36 n , lautet folgendermaßen: „Unter dem Titel
Sommerbauten, die ans Triften im Gebirge liegen, die 
eigentlich nicht als Wohngebäude angesehen werden können, 
sondern nur zum Schutze und Unterstände der Hirten und 
des Viehes während der kurzen Triftzcit benützt werden, 
sind von der Gebäudcstcner frei." Ich weiß wohl, daß 
diese Wcingartcn-Hänscr mit ihrem Unterstände keine Trist
häuser sind, aber eine Analogie ist doch hier; denn so gut 
sich der H irt vor dem bösen Wetter schützt, so gut dürfte 
sich auch "der mit seiner schweren Arbeit belastete Weinbauer 
vor dem bösen Wetter schützen; zudem ist der H irt nur 
in der schönen Jahreszeit ans den Triften, während der 
Weinbauer auch im Oktober, November und Dccembcr im 
Weingarten seine Arbeiten verrichtet.

■ Ei» weiteres Hofdccrct vom 20. Juni 1841, Zahl 
2130027i 3 ’ benennt aber ausdrücklich die Kcllcrbudcn und 
sagt: „die Einbeziehung der nur ans Erde erbauten und 
nur als zeitweilige Zufluchtstätte, nicht aber alö Wohnung 
bestimmten Kcllcrbndcn in die Gcbäudcclasscnstcuer findet 
nicht Statt." Hier ist ausdrücklich gesagt, daß die Kcllcr- 
buden nicht der Besteuerung zu unterziehen sind. Dieses 
Hofdccrct sagt ferner: „nur die ans Erde erbauten Buden 
sind steuerfrei." (Dieses Hofdccrct ist nicht für Krain 
crflosscn.) In  Oesterreich und auch zum Theilc in Ungarn 
hat man ans Erde erbaute Buden, bei uns aber, weil 
Holz und Steine vorhanden sind, baut man nur aus Holz 
und Steinen Buden.

Es kommt ein weiteres Hofdccrct vor, nämlich das 
Hofdecrct vom 28. Febr. 1843; dort heißt cs: „eine nur 
vorübergehende Bewohnung von Flachs -, Jörcchel - und 
DörrhäuSchcn begründet zwar nicht deren Steuerpflichtig» 
feit, dieselbe tritt jedoch ein, wenn die gedachten Häuschen 
durch Errichtung von Feucrstcllcn, Verwahrung vor Ein-



-ringen und Dnrchzng der Luft zu dauernden Wohnungen ' 
adoptirt werden."

Auch zwischen diesen Gebäuden, von denen beide zu 
Fabricationcn bestimmte Localitätcn oder Häuschen, die 
einen, um Flachs zu dörren, die ändern, um Most zu : 
pressen, und den Weingarten - Hänschen glaube ich einige 
Achnlichkcit zu finden. Nun trotzdem hat eine Verordnung 
der Stencrdirection vom I .  1859, deren nähere Bezeich
nung ich nicht geben kann, einigen Bezirken anbefohlen, 
die bewohnbaren Weingarten - Häuschen der Classenstcner 
zu unterziehen. Bewohnbar ist am Ende auch eine hohle 
Eiche, wenn man nichts Besseres hat. (Heiterkeit.) Diese 
Steuern sind aber nun zurückvorgeschricbcn worden, und vor j  

wenigen Jahren, wie gesagt, vom I .  1859 angefangen, 
auf 18 —  20 Jahre. (Hört! Hört!) Hierdurch sind viel 
höhere Rückstände vorgeschriebe» worden, al-s diese Buden 
werth sind. (Heiterkeit.) Eine solche Bude hat, wenn man 
sie verkaufen würde, einen Werth von 20 —  30 Gulden; 
sic rcpräscntircn freilich einen größer» Werth für den 
Besitzer, weil sie seinen Zwecken entsprechen; da beläuft 
sich die Steuer auf 18, 20, 24 fl. Ich verweise nament
lich auf einen Fall, der mir vorgekommen ist. Ein gewisser 
Wehonz, den man cxequirt hat und der endlich seine Kuh 
verkaufen mußte, um diese Steuer zu zahlen.

Ich glaube das hohe Haus nicht länger aufhaltcn zu 
sollen, und stelle daher den Antrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
Die als gerecht anerkannte Petition der Gemeinden 

Moräutsch, Pouiquc und Trägern des Bezirkes Treffen 
um Abschreibung der ihnen vorgeschricbcnen Hausclasscn- 
stencr von ihren nicht zur dauernden Bewohnung eingerichteten 
Kcllcrbndcn, um Nachsicht der dicßfälligcn mehrjährigen 
Rückstände und um Rückcrsatz der bereits daraus geleisteten 
Zahlungen, sei der H. Regierung durch den Landcö-AnSschuß 
befürwortend zu unterbreite».

Der Landcs-Ansschnß möge bei der H. Regierung zur 
Vermeidung einer zukünftigen derlei Besteuerung die geeig
neten Schritte einleitcn, daß hochdicsclbc d ie  ih r  u n t e r 
stehende S t e u e r - D i r e c t i o n  b e a u f t r a g e ,  jene 
Verordnung dcö Jahres 1859 außer Wirksamkeit zu setzen, 
welche ungeachtet des H. Hofdccrctcö vom 6. Sept. 1821 
und 20. Ju li 1841, Z. 21300/27, 3 , die Kellcrbudcn (Wcin- 
garthäuschen) die zu keiner dauernden Wohnung bestimmt 
sind, einer Classcnstcucr unterzogen hat."

Ich bitte, vielleicht den Antrag in zwei Absätzen zur 
Abstimmung zu bringen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den Antrag 
des Petitions-Ausschusses, den wir soeben vernommen! 
haben, das Wort? (Nach einer Panse): Nachdem sich j 
Niemand zum Worte meldet, bringe ich den Antrag zur 
Abstimmung, und zwar nach dem Wunsche deö Petition«- 
AusschusfcS selbst in zwei Positionen, und zwar die erste: 
„D er H. Landtag wolle beschließen: Die als gerecht ancr- 1 
kannte Petition der Gemeinden Moräutsch, Poniqne und 
Trögcrn des Bezirkes Treffen um Abschreibung der ihnen 
vorgeschriebeuenHausclasscnstcncr von ihren nicht zur dauern
den Wohnung eingerichteten Kcllcrbndcn um Nachsicht der 
dicßfälligcn mehrjährigen Rückstände und um Rückcrsatz der 
bereits darauf geleisteten Zahlungen sei der h. Regierung 
durch den Landeö-AuSschnß befürwortend zu unterbreiten."

Wenn die Herren mit dem ersten Alinea deü Antrages 
einverstanden sind, so wollen Sie sich erheben. (Geschieht.) 
Er ist angenommen. Weiters „der Lundes-AuSschuß möge 
bei der h. Negierung zur Vermeidung einer zukünftigen 
derlei Besteuerung die geeigneten Schritte einleiten, daß 
hvchdieselbc d ie  ih r  un t e r s t ehende  S t e u c r - D i -
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r e c t i o n  b e a u f t r a g e  jene Verordnung des Jahres 
1859 außer Wirksamkeit zu setzen, welche ungeachtet des
H. Hofdecrctes vom 6. Sept. 1821 und 20. Ju li 1841, 
Z. 21308/27, 3 , die Kellcrbudcn (Weingarthäuschen) die zu 
keiner dauernden Wohnung bestimmt sind, einer Elassen- 
steuer unterzogen hat."

Wenn die Herren mit dem zweiten Thcilc des Antra
ges des Petitions-Ausschusses einverstanden sind, wollen 
sie sich ebenfalls erheben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Bcrichtcrst. D  e s ch m a n n : Es liegt hier ein Gesuch 
der Joscfthaler Papierfabrik, der Buchbinder und Buch
drucker iit Laibach vor, welches ich seinem Wortlaute nach 
mitznthcilen mir erlauben werde. Dasselbe lautet:

„Hoher Landtag! Seit 31 Jahren liefert die löbl. 
k. k. Volköschulbüchcr. Verschleiß -Administration in Wien 
die Normalschulbücher nach Krain, obwohl noch immer eine 
allerhöchste Entschließung vom 10. Juni 1775 besteht, in 
welcher jedem Lande die Erlaubnis? crthcilt w ird , seine 
Normalschulbüchcr zu drucken, und cs entging durch diese 
Jahre den Buchdruckern und Buchbindern an Arbeitslohn, 
so wie den Papierfabriken des Landes die gering anzu
schlagende Summe von 250.000 fl.

Dieser Entgang ist um so fühlbarer, als hier kein 
literarischer Verkehr besteht und seit der Durchführung der 
Eisenbahn der Verdienst in allen Geschäftszweigen sich 
bedeutend gemindert hat, während sich in Wien nur die 
Bolksschulbüchcr - Verschleiß - Administration und die Buch
drucker auf Kosten unseres Landes bereichern, die für dieses 
nie eine Last getragen haben.

Als Beweis, daß das obcncitirte Privilegium nicht 
erloschen, diene, daß in ändern Provinzialstädtcu, a ls : 
Linz, Graz, Triest re. die Schulbücher gedruckt werden; 
aus welchem Grunde soll also das Land Krain allein seines 
Rechtes verlustig sein? Umsoweniger als sich die Buch
drucker und Buchbinder Laibach'S anheischig machen, die 
Normalschulbüchcr um die gleichen Preise oder auch min
dere, wie die Wiener herzustellcn und auch die durch daS 
höchste Hofdecrct vom 22. Jänner 1782 ungeordnete Ab
gabe von 25°/u zur Vertheilung an die armen Schüler 
einzuhalten.

Die ergebenst Gefertigten bitten einen hohen Landtag 
um Abhilfe in dieser, die gewerblichen LandeSinteresscn so 
einschneidend berührenden Angelegenheit, Hochdcrselbe geruhe 
im geeigneten Wege dahin wirken zu wollen, daß die 
Normal - Bolksschulbüchcr in beiden Landessprachen, wie 
früher, Hierlands wieder aufgelegt werden."

Bei der Erledigung dieses Gesuches sind nicht allein 
die gewerblichen Interessen der Petenten maßgebend, es 
kommen auch die bezüglich der österreichischen Volksschul
bücher stehenden allgemeinen Gesetze und die Privilegien 
des östcrr. Schulbücher - Verlages in Wien in Betracht.

Die von den Bittstellern angeführte allcrh. Entschlie
ßung vom 10. Juni 1775 lautet nur auf bestimmte Gat
tungen von Volksschulbüchcrn und wurde durch spätere 
Verordnungen, womit die Provinzialbüchervcrlägc von 
Z a r a ,  La i bach ,  G r a z ,  I n n s b r u c k ,  R o v e r c d o  
aufgehoben, ferner der zu L i nz  bestandene Norinalschul- 
büchcrverlag für Oesterreich o. d. Enns und Salzburg an 
die Schulbücher - Verschleiß - Administration in Wien über
tragen wurden, außer Wirksamkeit gesetzt.

Letztere wurde mit allcrh. Entschließung vom 29. März 
1855 dem Ministerium für Cultns und Unterricht unmit
telbar untergeordnet und aus einer kleinen Landesanstalt, 
die eigentlich ein Departement des Wiener fürstcrzbischöfl. 
Consistvriums war, in eine Rcichsanstalt umgcschafscn.
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Eine neue Dieiistes-Jnstruction für diese Stelle wurde 
mit Decret dcö k. k. StaatSministeriumö ddo. 24. M ai 
1861, Z. 2375, vorgeschriebe».

Die k. k. Schulbücher-Lerlags-Directioii besorgt den 
Druck und Verlag von Volksschulbüchern in allen Sprachen 
des Reiches für alle f. k. Kronländer, mit Ausnahme des 
Bedarfes von Böhmen, für welches Kronland ein eigener 
Schnlbücherverlag besteht. Bor ändern ist es die Ausgabe 
dieser Anstalt, daß die bei ihr erscheinenden Bücher oder 
sonstigen Artikel in der für die Schulen erforderlichen 
Gleichförmigkeit, Eorreetheit uud entsprechenden Qualität 
zu den möglichst billigen Preisen hcrgcstellt uud in der für 
deu Bedarf angemessenen Quantität vorräthig gehalten 
werden. Der k. k. Schnlbücherverlag erhält sich aus eigenen 
M itteln und führt die alljährlich sich ergebende» Überschüsse 
an die Sch»lso»de jener Kronländer ab, aus welchen, n»d 
im Verhältnisse zu den Summen, in welchen Verlagsartikel 
bezogen wurden.

Ferner ist die Direktion verpflichtet, für die unent
geltliche Abgabe der Bücher für Kinder mittelloser Eltern 
zu sorgen, welche Bücher unter der Benennung „Armen
bücher" nach dein Verhältnis? von 25 Perzent des stattsin- 
denden Verkaufes zur Vertheiluug au die ärmeren Schul
kinder abgeführt werden müssen.

Dem Wunsche der Petenten in seinem vollen Umfange 
könnte demnach nur durch Erlassung eines NcichSgesetzes, 
woruach die Drucklegung und der Verlag der Volköschul- 
bücher de» einzelnen Kronländern überlasse» würde, Genüge 
geleistet werde». Für ei» solches Gesetz ist jedoch wenig 
Aussicht Vorhände», da das Staatsministerium sich schwerlich 
dazu entschließen dürfte, die einheitliche Leitung des Volkö- 
schulbücherweseuS aus deu Händen zn geben, da ferner das 
literarische Eigenthnmsrecht der Staatsverwaltung bezüglich 
der im Verlage jener Anstalt erschienenen Volksschnlbücher 
ein unzweifelbares ist, nnd das Verbot des Nachdruckes 
ihrer Artikel schon vor dem Erlasse dcö Gesetzes über das 
literarische Eigenthumsrecht zn wiederholten Malen anöge- 
sprochen worden ist.

Endlich dürste der für Kram nothwendige Bedarf an 
deutschen Schulbüchern von den hiesigen Industriellen kaum 
um dieselben billigen Preise bcigestcllt werden, als dieß 
dem Centralbüchcr-Verlage bei dem massenhaften Absätze 
möglich ist.

Anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse bezüglich 
der slovenischcn Volksschnlbücher.

Eö wnrdcn solche zn wiederholten Malen in Laibach 
unter Jngerenz der Schulbehörde aufgelegt, und bei der 
Auflage sowohl bezüglich der Billigkeit des Preises als 
auch der Ablieferung des Viertels in Armenbüchern die für 
den Schulbücherverlag in Wien bestehenden Normen in 
Anwendung gebracht. Als Stadion Gouverneur in Triest 
war, wurden die sloveuischen Schulbücher für Istrien 
ebenfalls nicht in W ien, sondern in Triest aufgelegt. Diese 
Umstände beweise», daß bezüglich des Verlages der nicht 
deutschen Volksschnlbücher daS Privilegium des Eentral- 
bücherverlages iu Wie» nicht so strenge gehaudhabt wird.

Erwägt man ferner, daß Laibach der Eentralverlagsort 
für die slovenischen Bücher, Druckschriften und Zeitungen 
ist, und zwar nicht nur für das Land Kram, sondern auch 
für die angrenzenden sloveuischen Landeötheile, so dürste 
sich bei einer kräftigen Initiative des Landtages des Her
zogthums Krain und bei dem Umstande, daß die Beschaf
fung der slovenischen Volksschnlbücher in Laibach unter 
denselben Bedingungen möglich ist, als dieß von Seite 
der Schulbücher-Verlags-Direetion in Wien geschieht, das 
Staatsministerium bewogen fühlen, den Verlag der slove

nischen VolkSschulbücher bei der Eentralanstalt in Wien 
ansznlassen.

Der Petitions-Ausschuß stellt demnach folgenden Antrag 
zur geneigten Genehmigung des H. Landtages: „Der Lan
des - Ausschuß wird beauftragt, die gedachte Petition in 
Betreff der slovenischen Volksschnlbücher einer reiflichen 
Erwägung zu unterziehen, die Vorerhebnngen über die 
bisher in Laibach gedruckten slovenischen VolkSschulbücher 
zu pflegen und im Wege der k. k. Landesregierung bei dem
H. k. k. Staatsministerium die geeigneten Vorstellungen 
wegen Auslastung deö Verlages der sloveuischen Volksschnl- 
bücher von Seite der k. k. Schulbücher-Verlags-Direetion 
in Wien uud Ucbcrlassuug dieses Artikels an einen Bücher- 
vcrlag in Laibach etwa iu der Art und Weise der ehema
ligen Provinzialbücherverlüge unter Jngerenz der k. k. Lan- 
dcsschnlbchördc für Krain zu machen."

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den soeben 
| vernommenen Antrag des Petitions-Ausschusses das Wort? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand daö Wort ergreift, 
bringe ich den Antrag zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche mit demselben einverstanden sind, wollen sich erhe
ben. (Geschieht.) Er ist angenommen.

Berichterst. Deschma n n : Die Gemeinde Sagor 
hat mit ihrem Schullehrer ihre schwere Noch (Heiterkeit) 
und hat dicßsalls ein Gesuch an den Landtag gerichtet fol
genden Wortlautes:

„Hoher Landtag! Schott vor mehr als drei Jahren 
haben mehrere Insassen der Psargemeiude Sagor an die
H. Landesregierung eine Bcschwcrdcschrist eingereicht, deö I n 
haltes, daß der hiesige Schullehrer Georg Birtitsch sich 
mit Weinhandel im Großen befasse, und dadurch sowohl 
die Schule, als deu Kirchcttdicust alö Organist sehr ver
nachlässige, und baten um Abhilfe; —  bis dahin betrieb 
der genannte Schullehrer den Weinhandel ohne Erwerb
schein, nach dein Einreichen jener Beschwerdeschrist aber 
wnßte derselbe einen Erwerbschein ans Namen seiner Frau 
zu bekommen, und betreibt nun seit jener Zeit den Wein
handel mit verdoppeltem Eifer. (Heiterkeit.) Aitf die ge
sagte Beschwerde wurde der Ortsschule zu Sagor keine 
Abhilfe zu Theil. Schullehrer Georg Birtitsch konnte bis 
zum heutigen Tage mehrerer»al im Jahre zn sechs bis acht 
Tagen in Eroatien und Uuterkraiu, dann Steiermark ttttge- 
itirt dem Wciuciufaus obliegen, während welcher Zeit den
selben manchmal der jeweilige hierortige Caplan iu der 

i Schule snbstitnirte. —  Zudem hat genannter Schullehrer sich 
eine große Baucruwirthschaft angekauft, in feine neue Be
hausung gezogen und die leeren Lokalitäten im Ortöschnl- 
hause au Handwerker, einem Schustermeister mit mehreren 
Gesellen (Heiterkeit) und einem Sattler verpachtet, die nun 
ihre Handwerke neben dem Schulzimmer betreiben, —  wie 
da die Schule gedeihen kann, kann die Gemeinde nicht be
greifen (Bravo); eö find hier Schulkinder, die in drei 
Jahren nicht einmal ordentlich lesen lernen konnten.

Die Gemeinde Sagor zahlt ihren Schullehrer sehr 
gut, denn dessen Einkommen belauft sich jährlich über 
800 fl. mit der Eollcctur, dauu der Natural - Wohnung, 
daher derselbe leicht ohne ändern Erwerbszweig leben könnte, 
nnd weil die Gemeinde den Lehrer gut zahlt, hat sic auch 
das Recht zu verlange», daß sich derselbe rein mir der 
Schule widme, wie dem so damit verbundenen Kirchendienst, 
nicht aber zu habsüchtigen Zwecke» greife wie der, die Ver
pachtung der Schnlhans - Lokalitäten an Handwerker.

Schullehrer Georg Birtitsch hat eine große Bauern- 
wirthschast im Orte Sagor, muß sich mit Bearbeitung 
seiner Grundstücke befassen, so wie mit seinem auögebrei- 

| tetert Großweinhandel, daher ihm wenig Zeit für Schule



und Kirche bleiben kann, und hat für den Schulunterricht 
keinen E ifer, was aus dem Vorgesagten leicht zn entnehmen 
ist; —  und betrachtet die Schule als Nebensache.

Uebcr das Borgebrachte hat die Gemeindevorstehung 
mit mehreren Pfarriusassen gegen Schullehrer Georg Sir« 
titsch eine neue Beschwerde an das hochw. sürstb. Ordi- 
nariat in Laibach vor mehreren Wochen eingereicht, mit 
der B itte , um einen eifrigen, sich nur der Schule und 
der Kirche widmenden, mit genügenden Kenntnissen für 
sein Fach ausgerüsteten Schullehrer für die Gemeinde Sa- 
gor, cs scheint aber, daß auch dieses resnltatöloS bleiben 
w ird , weil noch bis zum heutige» Tag alles beim alten 
Unfug geblieben ist. —

Die Gemeinde wendet sich nun, da ihre Vorstelluu- 
gen und gerechten Beschwerden ändern Orts uuberücksichtiget 
bleibeu, vertrauensvoll an den hohen Landtag mit der in
nigsten Bitte:

Hochderselbe wolle im Interesse des öffentlichen Schul
unterrichtes und der Schuljugend der Sagorer Gemeinde 
Vorkehrungen treffen, daß der ob Mangel an genügenden 
Kenntnissen für's Schulfach und Kirchenmusik für die Jetztzeit 
nicht taugliche, sich dem Weinhandel und ändern Beschäfti
gungen weit mehr als der Schule und dem, was seines 
Dienstes ist, sich widmende jetzige Schullehrer Georg B ir- 
titsch von Sagor, baldmöglichst zum Heil der Gemeinde 
vom Schulunterrichte entfernt, und statt demselben ein I n 
dividuum in Dienst gesetzt werde, daö allen Anforderun
gen eines guten, braven und sittlichen Landschullehrers ent
spricht. —  Bemerken muß noch die Gemeinde, daß Schul
lehrer Birtitsch sich durch seinen Weinhandel ein großes 
Vermögen erworben, daher seinen Dienst leicht entbehrt."

Das Gesuch ist von der Gemeindevorstehung gefertiget 
und zugleich mit dem Siegel der Gemeinde Sagor versehen.

Nach §. 362 der pol. Schulversassuug soll schou bei 
dem Baue von Schnlgebäudcn darauf gesehen werden, daß 
sie nicht in der Nähe lärmender Profefsionistcu sich be
finden. In  analoger Weise dürfte die Vcrmicthnng der 
Lehrerwohnung im Schulgebäude an Schuster und Sattler 
nicht zn rechtfertige» sein.

Ferner ist »ach §. 252 der pol. Schnlvcrfafsnng den 
Schullehrern die Betreibung eines G e w e r b e s  n i ch t ge
stattet, um sic nicht ihren Pflichten iit der Schule und in 
der Kirche zu entziehen; dagegen kann ihren Gattinnen die 
Betreibung irgend einer f r e i g e g e b c n e n B e s c h ä f t i 
g u n g ,  wie Verfertigung weiblicher Handarbeiten, Vie- 
tualienhandel, Handel mit Unschlittwaren u. dgl. nicht 
verwehrt werden, nnter der Voraussetzung jedoch, daß sic 
hiczn einen O rt außerhalb des Schulhauscs wählen, und 
ih r  M a n n  sich nicht  in d i eses Geschäf t  menge,  
indem hiedurch der Austaud und die pflichtmäßige Verwcu- 
dung der Zeit in seinem Amte leicht gefährdet werden könnte.

M it  Rücksicht mm, daß der Schullehrer von Sagor 
keineswegs im Sinne der eben angeführten Paragraphe der 
pol. Schulverfafsung zu handeln scheint, der Gemeinde je
doch «»bezweifelt daö Recht zusteht, bei einer guten Ho- 
norirnng dcS Lehrers mich eine entsprechende Dienstleistung 
von ihm zu verlangen, beantragt der Ausschuß folgende 
Erledigung des Gesuches: Der Laudes-Ausschuß wird be
auftragt, den Inhalt der Petition der Gemeinde Sagor um 
Abhilfe wegen vernachlässigter Ortsschule durch den Schul
lehrer Georg Birtitsch der H. k. k. Landesregierung mitzu- 
theilen, mit dem Ersuchen, die geeigneten Maßregeln zur 
Behebung der von der Gemeinde Sagor vorgebrachten Be
schwerden zu treffe», und über daö Verfügte den Landes» 
Ausschuß zu verständigen.

X X X IX . Landtags--Sitzung.
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P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über den soeben 
vernommenen Antrag des Petitionö-Ansschnsses das Wort?

Abg. Dechant T  o m a » : Gegen den Inhalt der Er
ledigung des Petitious - Ausschusses habe ich wohl nichts 
ciuzuwcudcn; wenn es aber darum zu thnn ist, den Inhalt 
der Beschwerde zu berichtigen, so würde ich schon einige 
Worte darüber sagen. Allein, das wird ohnedem geschehen 
bei der schriftlichen Begutachtung oder Aeußernug über die 
betreffende Einlage, die mir zweifelsohne als Schuldistricts- 
Auffeher zugemittelt werde» wird. Im  Allgemeinen kann 
ich »»r bemerke», daß sich die Gemeinde großer lieber* 
treibuHgen schuldig macht, nnd daß ich als Prüsungs- 
Eommissär von der Schule in Zagor immer noch sehr gut 
zusriedeiigestclltuvar; daß der Schullehrer aber seiner Gattin 
hilft den Weinhandel zu betreiben, das kann nicht in 
Abrede gestellt werden. (Heiterkeit.) Sie hat übrigens das 
Befugniß vom BezirkSamte in Littai bekommen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe demnach den A»trag dcS 
Petitious - Ausschusses zur Abstimmung, und ersuche jene 
Herren, welche mit demselben einverstanden sind, sich zu 
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

Hat der Petitious - Ausschuß feilte Vorträge mehr? 
(Rufe: Nein, wir sind schon fe rtig !)—  W ir kommen nun 
zum Voranschlage des Laudesfoudes; ehevor wir jedoch an 
dessen Berathimg gehen, suSpcudirc ich die Sitzung ans 
5 Minute», de»» der betreffende Refere»t ist abhanden 
gekommen. (Heiterkeit.)

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung): W ir kommen 
nun zur Bcrathung des LandesfondS-Präliminare. Nach
dem der ständische Fond auch einen iutegrirenben Theil des 
LandeSfondcs bildet, dennoch aber selbstständig verwaltet 
wird, so ersuche ich den betreffenden Herrn Referenten, mit 
dem ständischen Fonde zu beginnen.

Berichterst. v. W u r z b a c h :  (Liest.) Bericht des 
Finanz - Ausschusses über die Voranschläge für den stäub. 
Fond für die Vcrw.-Jahrc 1863 und 1864, und für die 
Monate November und Deceiuber 1864.

Hoher Landtag! Der Finanz-Ausschuß hat cs in 
Rücksicht ans die Kürze der dem H. Landtage noch zn Gebote 
stehenden Zeit für zweckmäßig erachtet, dem hohen Landtage 
die einzelnen Rubriken des Erfordernisses nnd der Bedek- 
ku»g für de« stäud. Foud für die Vcrw.-Jahrc 1863 und 
1864, datm November nud Dcccinbcr 1864 hier zur Keimtuiß 
zu bringen, und die einzelnen Posten, insoweit cs noth- 
wcndig ist, durch seinen Berichterstatter mündlich motiuiren 
zu taffen.

Es folgt nun die Darstellung des Erfordernisses und 
der Bedeckung für den dießfälligen Fond.

Ich erlaube mir zu bemerken, daß ich die einzelnen 
Posten vertragen und auf Begehren der Herren Mitglieder 
dann begründen wurde, sonst aber einfach nur den Vor
trag machen.

Für das vrrwnltungsjahr 1863.
A. E r f o r d e r n  i ß:

1. Für die Besoldungen 4992 st.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken ? (Nach einer 

Pause): Ich bitte, fortzufahren.
Berichterst. v. Wu r z b a c h :  Ich bitte gefälligst, ab« 

stimmen zn lassen.
P r ä s i d e n t :  Wenn nichts bemerkt wird . . .  (Ruse: 

Die Summe im Allgemeinen!)
Berichterst. v. Wnr zbach :  2. Für Emolumente 185 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t hier etwas zu bemerken? (Nach 

einer Panse): Is t angenommen.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 3. Für Beiträge 2 0 50  f l .

3
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P r ä s i d e n t : Is t ctwaS zu betncrlcn?
Abg. D e s c h i n a i i n : Ich möchte bitten, was sind 

das für Beiträge?
Berichterst. v. W u r z b a ch: Daö sind Beiträge für 

das Jahr 1863, in Folge Beschlusses des Landes - Aus
schusses und auch des Finanz-Ausschusses, dem Theaterfonde 
eine Subvention für die Theater-Unternehmung im 1 . 1863 
1050 fl., dann für die »vthwendigen Theatererfordernisse 
und Requisiten 1000 fl.

Ich erlaube mir nur zu bemerken, daß das H. Staats
ministerium mit Erlaß vom 20. Oetober 1801 im Recti- 
fieatious - Präliminare dieses Fondes für 1862 die Sub
vention für die Theater-Unternehmung mit 1050 fl. geneh
miget hat.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts weiter bemerkt? (Nach 
einer Panse): Ich bitte, fortznfahre».

Berichterst. v. W n r z b a ch : 4. Amts - und Kanzlei- 
Erfordernisse 600 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Niemand meldet 
sich.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 5. Remunerationen und 
Aushilfen 1468 fl. Hier erlaube ich mir nur zu bemerken, 
daß Remunerationen theils fix find, theils aber Positionen 
betreffen, welche ans dem LandeSfonde hieher übertragen 
worden sind, ans dem Grunde, weil ein Theil der Agenda 
der ständischen Verwaltung von dem gegenwärtigen Landes- 
Ausschusse besorgt w ird , es also allerdings gerechtfertigt 
erscheint, daß die ganze Post nicht dem Landessonde zur 
Last fä llt, sondern ein Theil hieher bezogen w ird, und 
dieser Theil umfaßt:

für den B u rg g ä rtn e r...................... 300 fl.
„ „  B a n in fp e c to r..................... 210 „
„  Substituten des Seeretär-

Postens..........................  400 „
„ „  Am tsboten..........................  300 „

und für besondere Belohnnngen bei 
außerordentlichen Dienstleistungen 100 „

für die Aushilfe für das betreffende 
Personale................................ ..... 158 „
welches zusammen beträgt . . 1468 fl.

ES ist also eigentlich keine Ausgabe für sich, indem 
sie beim Landessonde in Abzug gebracht wird.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts dagegen bemerkt? (Nie
mand meldet sich.) Ich bitte, fortznfahre».

Berichterst. v. W n r z b a ch: 6. Erhaltung bestehender 
Gebäude 14.270 fl. Auch dießfalls muß ich bemerken, daß 
die Erhaltung der betreffenden Gebäude eine höhere Ziffer 
erheischt aus folgenden Gründen:

Im  Landhause sind nothwendige Adaptirnngen im
Betrage v o n ...............................................  800 fl.

pro 1863 prälim inirt:
B u rg g e M u d e ..........................................  1300 „
Pogatschnig’sche H a n s .........................................120 „
Ballhans ...............................................  50 „
Hauptwach - und Lyceal-Gebäude . . . 10000 „

welcher Betrag, wenn sich die h. Regierung nicht herbei
lassen sollte, der bereits übernommenen Verbindlichkeit der 
Herstellung dieser Gebäude Rechnung zu tragen, vorschuß
weise vom Landes - Ausschüsse aus dem ständischen Fvude 
bestritten werden müssen, indem wir sonst daö Lyeeal- 
Gebäude dem völligen Ruin anssetzen würden.

Theaterfonds-Gebäude 2000 fl., wo insbesondere das 
Redouten - Gebäude, Bedachung und andere Gebäudetheile 
dnrchgehends eitle Reparatur erfordern, weil sie sonst in 
ihrem Bestände gefährlich werden könnten.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Niemand 
meldet sich.) ES wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a ch: 7. Steuern und Abgaben 
338 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird etwas bemerkt? (Nach einer 
Pause): ES wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W  n r z b a ch: 8. Diäten und Reise
kosten 300 fl. Diese Ausgabe gründet sich ans Erfahrung, 
obgleich in den letzten zwei Jahren dieselbe nicht gemacht wurde.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Nach einer 
Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a ch: 9. Regie-Kosten 400 fl. 
Diese betreffen den Burggarten- ttiid andere kleine Erforder
nisse , welche nach der Erfahrung vieler Jahre präliminirt 
wurde». Die Ausgabe dieser 400 fl. unterliegt natürlich 
der Rechnungslegung.

10. Pensionen für Beamte und Diener 1277 fl.
11. Pensionen für Witwen und Waisen 927 fl. 

Bekanntlich sind darin die Pensionen für die Witwen des 
Grafen v. Thum und Freih. v. Tauffercr enthalten, und 
gründet sich auf bereits heruorgehobeue compcteutc Bew illi
gungen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Nach einer 
Panse): Eö wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 12. Pensionen und Er- 
ziehnugs - Beiträge für Kinder 168 fl.

P r ä s i d e n t :  Wird nichts bemerkt? (Nach einer 
Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. Wn r zbach :  13. Provisionen 128 fl.
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts dagegen bemerkt.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 14. Gnadengaben 470 fl. 

Da ist die heute bewilligte Gnadengabe bereits darin ent
halten, indem sic bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte- bezahlt 
worden war.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.)

Berichterst. v. Wn r z b a c h :  15. Verschiedene andere 
Ausgaben 716 f l . , und endlich kommt

16. Erforderniß für außerordentliche Fälle 1713 fl., 
welcher Betrag nach einer Durchschnitts - Rechnung nach 
lOjähr. Erfahrung sich ermittelt hat, dessen Verausgabung 
natürlich wieder gegen gehörige Verrechnung stattfiudet.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas dagegen zn bemerken? (Nach 
einer Pause):

Berichterst. v. W u r z back): Die Gesammtsunime des 
Erfordernisses für das Verw.-Jahr 1863 beträgt 30.002 fl. 
oft. W.

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand das Wort ergreift,
so bringe ich den Totalbetrag mit 30.002 fl. zur Abstim
mung. Wenn das H. Hans diesen Betrag genehmiget, so 
bitte ich die Herren, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt 
sich.) Der Betrag von 30.002 fl. wird als Erforderniß 
hiemit genehmiget.

Berichterst. v. Wu r zbach :  B. B e d e c k u n g :
1. Activ - Interessen 7060 fl. Dieser Betrag resnttirt anö 
dem Activ - Eapitale des ständischen Fondes und ist sicher
gestellt.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.) t ,L

Berichterst. v. W u r z b a c h :  2. Ertrag der Realitäten 
und nutzbaren Rechte 2580 fl.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (ES meldet
sich Niemand.) ,

Berichterst. v. W nr z bac h :  Ich bitte, über die Summe 
der Bedeckung, die sich mit 9640 fl. darstellt, gefälligst 
abstitttmett zu lassen.



P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W ort? (Nach 
einer Panse): Wenn nicht, so bringe ich die Bedeckung zur 
Abstimmung, und ersuche jene Herren, welche mit der 
Summe der Bedeckung pr. 9(540 fl. eiuverstaudeu sind, 
sitze» zu bleibe». (Niemand erhebt sich.) Sie ist ange
nommen.

Berichterst. v. W u r z b a ch: Wird mit dem Erforder
nisse pr. . . . . . . 30.002 fl.

verglichen die Bedeckimg pr. . . 9640 „
zeigt sich der Abgang pr. . . . 20.362 fl.

welcher i» dem Landesfonde und theilweise in der vom
H. Ministerium provisorisch bewilligte» Subvention pr. 8300 fl. 
seine Bedeckung findet.

F iir  das Vcrwaltnngsjahr 1864 und die Monate 
November und Övrvmbw 1864.

A. E r f o r d e r n i ß :
1. Besoldungen für das Perw.-Jahr 1864 4992 fl. 

für November und Deceinber 1864 . . 832 „
zusammen . . . .  5824 fl.

Hier gilt die nämliche Bemerkung, die rücksichtlich des 
Präliminares pro 1863 gemacht wurde, daß verschiedene 
Posten anö dem Grunde hieher in den ständischen Fond 
bezogen wurden, weil die Fonds-Agenda der früher» Staude 
tio»i Landes - Ausschüsse übernouimen worden sind, daher 
ein Theil der Kosten des Landeö-AnSschnsses aus de» stäub. 
Fond repartirt wurde.

2. Emolumente für das Verw.-Iahr 1864 185 fl., 
für die Monate November und Deceinber wurde kein Betrag 
ausgeworfen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas gegen die ersten zwei Posten 
zu bemerken? (Nach einer Pause): Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W »r zb  ach: Bei der Post 3 ist hier 
nichts miSgcworfc». Da i»i vorige» Jahre ei» Betrag 
von 2050 fl. auSgeworfcn wnrde, so bin ich bemüßiget, 
dein H. Hause die Aufklärung zu gebe», warum für das 
V e rw .-Iah r 1864 dießsallS im Erfordernisse nichts fest- 
gestellt worden ist. Der Laudes-Ausfchuß hat augetrageu, 
hier dem Theaterfonde die gewöhnlich feit Jahren geleistete 
Subvention für den Theater Unternehmer mit 1050 fl. zu 
passiren; dieser Gegenstand wurde sofort im Finanz-Ans- 
schusse iii Berathuug gezogen und durch Majorität beschlossen, 
diese Subvention für das Verw.-Iahr 1864 nicht mehr zn 
bewilligen. Die Gründe, die für diese Streichung des 
Erfordernisses im Finanz-Ansschnsse geltend gemacht wurde», 
waren diese, daß der stäub. Fond ohnedies; passiv, folglich 
eitie große Sparsamkeit nolhwendig sei, und daß für das 
Vergnügen Diejenige» sorge» und zahlen sollen, welche 
dasselbe genießen. Anderweitig wurde jedoch auch erwähnt, 
daß i» jedem Lande für Kunst und öffentliche Vergnü
gungen etwas geschieht; es geht »nö in dieser Beziehung 
die Residenz mit dem Beispiele voranS, wo bedeutende 
Snbventionen für das Bnrgtheater nnd Kärntnerthor-Theatcr 
bewilliget und jährlich geleistet werden, bei einer anerkannt 
reichen uud vergnügungslustigen Stadt.

Die Erfahrung zeigt uns, daß wir auch mit dieser 
Subvention , die wir dem Theater - Unternehmer bewilliget 
habe» , nur sehr schwer Theater - Unternehmer bekommen, 
und daß keiner derselben mit vollem Säckel die Stadt 
verläßt, sondern cö verkantet immer, daß er knapp anS- 
komme, oder vielleicht auch Verluste habe. Weiter wurde» 
die Gründe geltend gemacht, daß in einer S tad t, wie 
Laibach, cs quasi eine Forderung des Anstandes wäre, daß 
w ir hier nicht oh»e Theater seien; auch muß bemerkt 
werden, daß am Theater nicht allein die städtische Bevöl-
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keruug Theil nimmt, sondcr» viele Fremde, die jährlich 
durch Verhältnisse genöthiget sind, im Winter Monate 
lang hier znznbringen uud alle Klassen dießsalls daran 
Theil nehmen. In  eine Auseinandersetzung der Vortheile 
eines Theaters für die Bildung, des Beweises, daß das 
Theater mich eine Bildungsanstalt sei, dessen glaube ich, 
kann ich mich für überhoben erklären, indem allen Herren 
das wohl bekannt sein wird, daß in allen policirtcn Staaten 
das Theater zu jenen Anstalten gehört, welche als die 
Bildung befördernd angesehen worden. Allein alle diese 
Umstände wurden im Fiiianz-Ansschnffe nicht berücksichtiget, 
da eine Sparsamkeit im Angc gehalten wurde, welche viel
leicht aus de» Herren bekannten Gründen dem Lande mehr 
nachtheilig als vortheilhaft wäre; ich aber bin gezwmige» 
hier als  ̂Vertreter des Finanz-Ausschusses dabei zu behar
ren, daß für das Theater ein Erforderniß pro 1864 nicht 
ausgesetzt werde. Ich bitte die Debatte dießsalls zu er
öffnen.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über Post 3 das 
Wort zu ergreifen?

Abg. D e  sch m a n n :  Ich beantrage die Einstellung 
von 2050 Gnlden in das Präliminare pro 1864, wie 
dieselbe» ins Präliminare pro 1863 bereits eingestellt si»d. 
Vor Allem, meine Herren! muß ich bemerken, daß ich 
kein Theaterbesucher bin, daß ich also gewiß kein persön
liches Interesse habe, warum ich für das Theater spreche, 
doch möchte ich Sie erinnern, daß Herr D r. Blciwcis 
schon in dieser Session einen Antrag bezüglich des Theaters 
angekündiget hat, ob es nämlich als Landesanstalt zu 
erhalten sei oder nicht, und es war mir die ihrem Ende 
nahende Session daran Schuld, daß dieser Antrag nicht 
begründet und seiner geschästSordnungsmäßigen Behandlung 
unterzogen worden ist.

Wenn wir nun diese Position für das Theater jetzt 
schon streichen, haben wir in einer so wichtigen Frage, wie 
denn doch am Ende die Thcatersrage ist, ei» Präjudiz 
geübt, ohne daß früher die Gründe, welche dafür und 
welche dagegen sprechen, gehört worden wären. Ich würde 
es tief bedauern, wenn man uns den Vorwurf machte: 
„31)r seid über diese Frage so leichtfertig hiuweggegangen, 
Ih r  habet über das Theater so leichtfertig das TodeSnrtheil 
gesprochen." Dieser Vorwurf würde »ns von einem großen 
Theile der intelligenten Bewohner Laibachs gemacht werden, 
von denen nicht wenige ihre einzige geistige Erheiterung im 
Theater finden. Diese Rücksichten also sind es, welche 
mich bewegen, die Aufnahme dieser Position für jetzt zu 
beantragen, ohne daß ich dadurch natürlich irgendwie den 
Begründungen vorgreifen wollte, wie sie seinerzeit sicherlich 
Herr D r. BleiwciS iu dieser Beziehung Vorbringen wird. 
Betrachten wir einstweilen diese Frage des Theaters als 
eine offene, eS wird gewiß nur einen gute« Eindruck in 
der Hauptstadt Laibach machen, wen» eS heißen wird, daß 
der Landtag in dieser bereits vorgerückten Session die Sache 
bei dem Mulus quo belassen habe.

Berichterst. v. Wur z bach :  Ich erlaube mir eine 
faetifche Berichtigung zn machen. Der hochverehrte Herr 
Abg. Deschmann hat einen Antrag gestellt, es möge diese 
Positiv», so wie sie ii» Jahre 1863 bewilligt lrntrbc, für 
das Jahr 1864 mit 2050 Gulden eingestellt werden. Ich 
begnüge mich vollkommen, wenn nur 1050 Gnlben bleibett, 
beim ich habe an anderweitigen Erfordernissen für das Jahr 
1864 für Beleuchtung u. s. f. im Voranschläge nichts auf- 
gefunden, und glaube daher, daß der Herr Antragsteller 
seinen Antrag insoweit ntobificireit würbe, daß nur der 
Betrag von 1050 Girfdcn als Subvention für den Theater- 
imtemchmcr gefordert würden.

3*
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Abg. A m brosch: Wenn ich hier eine Ansicht, die 
jener des Finanz-Ausschusses entgegensteht, vertheidige, so 
wollen Sie dieß gleichfalls dadurch entschuldigen, daß der 
Mensch Pflichten hat, die er gcrcchterwcise vor aller Welt 
erfüllen muß. Ich kann hier die Bemerkung nicht unter
drücken, daß das hohe Haus der Landeshauptstadt Laibach 
nicht jene Freundlichkeit zu schenken scheint, die die Stadt 
denn doch wirklich dem Lande vis-a-vis verdient. (Oho. 
D r. Toman: „Was haben wir von der S tadt?") Es 
ist bei der Realschulsrage ein mäßiger Beitrag in Anspruch 
genommen worden (Oho) und wie viel Aufwand an Bered
samkeit hat eö da gebraucht, bis die Einwilligung dazu 
erfolgt ist. (O ho, Oho.) Nun kommen w ir jetzt zu einem 
zweiten Punkte, nämlich zum Theater. Es ist bemerkt 
worden, daß die Laudleute unser Theater gar nicht besu
chen; ja wenn man diese Regel allgemein gelten lassen 
wollte, so würden reciprok in den Städten die Subven
tionen aufhören, die für das flache Land von den Städten 
geleistet werden.

Ich habe letzthin bemerkt, daß die Umlagen der Stadt 
bedeutende Erleichterungen dein Lande für Erfordernisse 
bereiten, von denen die Stadt nicht den geringsten SS ortheil 
hat. Ich habe bemerkt, daß die Stadt ebenso zu den 
namhaften Positionen des Krankenhauses beiträgt, und 
nebstbei für alle ihre Kranken die täglichen Portionen gibt. 
Es ist bemerkt worden, daß die Stadt schon seit 12 Jahren 
die Kosten der Gendarmerie - Beqnartierung in gleichem 
Maße wie das Land trügt, und von der Gendarmerie noch 
nie einen Gebrauch gemacht hat. Wenn nun diese Strenge 
gegen die Stadt aufrecht erhalten werden w ill, um jeden 
Snccnrs von Seite des Landesfondeö auf die feine Gold
wage zn legen, fo müßte sich die Stadt dann endlich auch 
veranlaßt finden, dort ihre Geltung znr Sprache zu bringen.

Ich unterstütze daher aus de» Gründen der Humanität 
und ans den Gründen der gerechten Würdigung den Antrag 
des Herrn Abg. Deschmann mit der Modificatiou des 
Herrn Berichterstatters v. Wurzbach.

Abg. D r. T o m a n :  Ich bitte um das Wort. Anch 
ich unterstütze diesen Antrag; ich möchte aber den Wunsch 
beifügen, daß so viel wie möglich auf die Theaterdirection 
künftighin gesehen werde, daß sie Theaterstücke vorführt, 
welche wirklich zur Bildung des Publikums beitragen 
(Bravo, sehr gut) und die dasselbe wirklich zu bilden im 
Stande sind, wie cs in Laibach früher vor vielen Jahren 
der Fall war. Nie war das Theater so heruntergekommen, 
als eben jetzt, so daß mau, wenn man dasselbe besucht hat, 
sich oft schämen muß, darin gewesen zn sein. Diesen 
Wunsch füge ich bei, und bemerke, daß, wenn anch der 
hohe Landtag eine Strafpredigt von der Stadt Laibach 
durch die Person des Herrn Abg. Ambrosch, resp. B ü r
germeisters der Stadt entgegen nehmen mußte, daß der h. 
Landtag ungeachtet dessen, nämlich ungeachtet der S traf
predigt, sich doch bestimmt finden w ird, dafür zu Votum 
(Bravo, sehr gut.)

Berichterst. v. W n r z b a c h : Als Wortführer für 
den Finanz-Ausschuß ist cs meine Pflicht, meine schwere 
Pflicht, da sie gegen meine Uebcrzeugung geht, aber doch 
erfüllt werden muß, dafür das Wort zu sprechen, daß von 
diesen Beiträgen für das Jahr 1864 abgegangen werde. 
Der Kostenpunkt ist hier die Hauptsache, ich glaube also, 
meine Herren, daß dieser Kostenpunkt hier berücksichtiget 
werden muß.

So bleibt wohl nichts anderes übrig, als diese Bei
träge zu streichen.

P r ä s i d e n t :  Ich stelle vor Allem die Unterstützungs- 
frage zu dem Antrage dcs Herrn Deschmann. Ich ersuche

jene Herren, welche diesen Antrag unterstützen wollen, sich 
zu erheben. (Geschieht.)

Abg. Desc hmann :  Ich bitte, Herr Landcshanpt- 
mann, mein Antrag ist eben jetzt der modisicirte, mit 
Aufnahme von 1050 f l . , indem ich früher irrthümlich 
2050 fl. beantragt habe.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe nunmehr, nachdem Nie
mand daö Wort ergreift, diesen Antrag zur Abstimmung, 
und ersuche jene Herren, welche mit dem Anträge, daß in 
diese Position 3. „Beiträge" der Betrag von 1050 fl. als 
Subvention für den Thcatcruntcrnchmer cinznstcllccn fei, 
sich zu erheben. (Geschieht.) Es sind 14 Stimmen dafür, 
13 contra, also ist er angenommen.

Abg. K r o m e r : Ich bitte um die Gegenprobe. das 
ist nicht sicher. (Heiterkeit.)

P r ä s i d e n t :  Also bitte ich die Gegenprobe vorzu- 
nehmen. Jene Herren, welche mit dem Anträge nicht ein
verstanden sind, bitte ich, sich zn erheben. (Geschieht.) Es 

i sind nnr 12, weil Herr v. Wurzbach sitzen geblieben; 
demnach ist der Antrag angenommen.

Berichterst. v. Wur z bach :  Ich habe dagegen ge
stimmt, natürlich als Vertreter dcs Ausschusses.

4. Amts- und Kanzleiersordcrnisse für das Verw.--
Jahr 1864   600 fl.
für die Monate November und Decembcr 1864 100 „

Zusammen . . 700 fl.
ebenfalls ein Gegenstand, der nur gegen eine Verrechnung 
verausgabt wird, also keiner weitern Motivirnng bedarf.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zn bemerken? (Nach einer 
Panse.) Eö wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 5. Au Remunerationen 
und Aushilfen für das Verw.-Jahr 1864 . . 1568 fl.
für die Monate November nitd Dezember 1864 261 „

Zusammen . . 1829 fl.
i Es findet die nämliche Bemerkung S ta tt, die schon früher 

bei dem Voranschlage für das Jahr 1863 gemacht wor
den ist.

P r ä s i d e n t :  Is t dagegen etwas zu bemerken?
(Nach einer Panse.) Es wird nichts bemerkt.

Berichterst. v. W n r z b a ch: 6. Erhaltung bestehen
der Gebäude im VerwaltnngSjahre 1864 . 14882 fl.
weil diese Post hoch ist, erlaube ich m ir, sic zu specialisiren.

Im  Landhause sind nnabweisliche Adaptirnugen noth-
wendig, im Betrage v o n   900 fl.
im Burggebäude mit Rücksicht ans die Adaptiniitg 

für die zn nuterbringende landfchaftl. Buch-- 
Haltung wird »othwendig sein ein Betrag von 1300 „

im Pogatschuig'scheu H a u s e   132 „
im B a llh a n s e   50 „
im Lycealgebände werden Heuer schon . . . 12000 „
erfordert gerade darum, weil im vorigen Jahre nichts ge
schehen ist, folglich die schlechten Gegenstände noch schlechter, 
die Mittlern noch unbrauchbarer schlecht geworden sind, und 
jetzt ganz neu gemacht werden müssen.

Die Thcatersondgebäude, b. i. bas Reboutengebäube 
und die neben anstoßenden Häuser 500 f l . , das macht die 
Summe v o u   14882 fl.

Rücksichtlich des Lycealgebändes gilt die Bemerkung, 
die ich bereits bei dem Voranschlag des Jahres 1863 ge
macht habe, daß der ständische Fond sich ohneweiters nun 
herbeilassen würbe, vorschußweise dießfalls einzuschreiten, 
daß aber der H. Landtag gewiß die Erwartung ansfpricht, 
daß die hohe Regierung entgegen kommen und den Ver- 

; pflichtuugen gemäß, welche sie übernommen hat, da dieses Ge*



taube rein nur zu öffentlichen Zwecken gewidmet ist, die 
dießsälligen Kosten ohiieweiterö auf sich nehmen würde.

P r ä s i d e n t :  Is t über Punkt 6 etwas zn bemerken?
Abg. D  e s ch m a n n : Ich bitte, Herr Vorsitzender, um 

das Wort. Ich glaube aus der Position für das Jahr 
1863 und ans jener für daö Jahr 1864 zusammen zu 
entnehmen, daß für das Schulgebäude ein Betrag von 
24.000 fl. (R u f: 22.000 fl.) oder 22000 fl. präliminirt 
ist. Nun ist daö ein hübsches Sümmchen, mit welchem 
denn doch so ziemlich entsprechende Reparaturen in dem 
Schulgebäude bewerkstelliget werde» dürsten.

So viel ich mich erinnere, sind auch für das Jahr 
1863 schon Reparaturen int Schulgebäude von Seite der 
Statsverwaltnng präliminirt worden, wornach ans den 
Nonnalschulsoud, dann auf beit Studienfond ebenfalls be
deutende Auslagen im Betrage mehrerer Taufend Gulden, 
ich glaube 18000 fl., kommen würden, indem diese Fonde 
hiebei nach dem Belage des Raumes, den die einzelnen 
Studieu-Austalteu nebst der Lycealbibliothek einnehmen, zu 
concurriren haben.

Ich würde mir jedoch bei dieser Gelegenheit erlauben, 
Ihre Aufmerksamkeit auf ein im Lyceal-Schulgebäude eben
falls nuterbrachtes landfchaftl. Institut zu lenken, nämlich 
auf daö Museum, welches in seinen ebenerdigen Lokalitä
ten eine so schlechte Unterkunft hat, daß die kostspieligen 
und werthvollen Sammlungen Gefahr laufen, zu vermodern 
oder den chemischen Einflüssen zn unterliegen.

Es wird nothwendig sein, für eine entsprechendere 
Unterbringung des Museums zu sorgen, da es ja eine 
Landes-Austalt ist, da die vormaligen Stände mit großen 
Opfern, mit großem Patriotismus dieses Institut in'S 
Leben gerufen und ich voraussetzen darf, daß auch der H. 
Landtag demselben sein Wohlwollen nicht entziehen werde. 
Es war ein Jrrthnm jener Zeit, als man dachte, daß die 
ehemaligen Kellerräume zur Unterbringung des Museums 
geeignet seien. Mau hat wohl einen hübschen Saal ge
wonnen , ohne jedoch zu bedenken, daß die Feuchtigkeit, 
welche durchgehende in den ebenerdigen Localitäten herrscht, 
den dort aufbewahrten Mnsealgegcnständen großen Schaden 
zufüge.

W ir sind im Schulgebäude in einem solchen Gedränge 
mit den Localitäten, daß neu ciulaufcude Gegenstände 
nicht mehr passend ausgestellt werden können. Auch das 
Museum wünscht sich auszubrcitcu, da die bisher von ihm 
benützten Localitäten theils unpassend, theils zu beschränkt 
sind. —  Ferner erlaube ich mir Ihre Aufmerksamkeit auf die 
im Lyceal-Gebäude zu ebener Erde befindliche Localität des 
historische» Vereins zu lenken, welcher Verein wichtige, ja 
ich kann sagen, für bie Geschichte Krain'ö hochwichtige Ur- 
lnnden aufbewahrt.

Treten Sie in biefes Locale ein, so werben Sie von 
einem Mobergeruch begrüßt, rntb wenn bie betreffenbett 
Schränke, iit beiten bie Urfuttbctt aufbewahrt siitb, geöffnet 
werben, so steigert sich noch bieser Mobergeruch. Wenn 
Sie citblich biese Urknnben in bie Haitb nehmen, so sehen 
S ie , baß manche schon Gefahr laufe», z» zerfalle», unb 
sie werben zerfallen, wenn nicht für eine entfprechenbere 
Unterbringung bes Archiv’« gesorgt »erben wirb. Es ist 
schon im verflossenen Jahre voit Seite bes historischen 
Vereins ein Antrag gestellt worben, baß berselbe Willens 
wäre, unter gewissen Mobalitätcn seine Sammlungen bem 
Lanbeö - Museum zu übergeben, so, baß bie Archive bes 
Lanbesmuseums und des historischen Vereins vereinigt würden.

Wenn w ir die bisherigen Localverhältnisse des M u 
seums berücksichtigen, so ist eine solche Vereinigung eine 
Unmöglichkeit, indem es unö an Localitäten vollends ge«
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bricht. Es ist eine reine Unmöglichkeit, etwas Umfangrei
cheres aufzustellen.

Nun ist bis jetzt in dieser Angelegenheit nichts ge» 
schehen. Natürlich ist es mir hier nicht möglich, eine Aen- 
dernng in diesem Ziffersatze vorzuschlagen, da dieser Ansatz 
etwas Wohlerwogenes ist, da bezüglich derselben schon 
die genauesten Vorcrhebungett gepflogen worden sind; je
doch würde ich ersuchen, daß hier vielleicht ein Wunsch 
von Seite des H. Hauses ausgesprochen würde. W ir haben 
schon bei bei* Realfchulfrage beschlossen, baß wo möglich 
bahin getrachtet werben soll, baß bie Ober-Realschule auch 
int Schnlgebänbe untergebracht würbe.

Wenn ich nun bie bebeutenben Beiträge iit Betracht 
ziehe, welche von Seite verschicbcttcr Fonbe zu beit Repa
raturen im Schulgebäubc geleistet werben; wernt ich ben 
weiteren Umstanb berücksichtige, baß 22.000 fl. von Seite 
beö Lanbeö zu bicsciit Zwecke geleistet werben, von betten 
ich nicht weiß, ob sie vom H. Aerar später zurückersetzt 
werben, beim, wie ich bemerkt habe, ist im Normalfchut- 
foitbe ber Betrag von etlichen 4000 fl. präliminirt, wenn 
ich citblich erwöge, baß, wenn bieser Zeitpunkt zit Refor
men in beit MnseumSlocalitäten versäumt werden wirb, 
später schwerlich je bie Gelegenheit sich ergeben w irb , be
züglich einer zweckmäßigeren Unterbringung bes Museums 
nitb beö historischen Vereins cntsprcchciibcre Localitäten im 
Lycealgebänbe zn sittbeit, so würbe ich hier baö Ansuchen 
stellen, baß vielleicht ber Wunsch ausgesprochen würbe, baß 
bei ben Bauten, welche in ben Jahren 1803 unb 1864 
im Schnlgebänbe ftattfiubcit werben, gleichzeitig auch auf 
bie Bebürfuisse bes Lanbesmuseums unb auf eine Erwei
terung unb zweckmäßigere Herstellung ber nothwenbigen 
Localitäten für baöfelbe entsprechenbe Rücksicht genommen 
werben möge. Ich bemerke nur noch, meine Herren, baß 
baö Museum bitreh kluge Sparsamkeit sich im Verlaufe 
ber Zeit einen Fonb gebilbet hat, welcher natürlich in 
feinem Stammvermögen nicht in Angriff genommen werben 
bürste, ber jeboch ans feinen Erträgnissen für bie Herstel
lungskosten ber Localitäten auch einiges beitragen könnte.

P r ä f i b c n t : Wünscht noch Jemanb baö W ort'?
Bcrichterst. v. W it r z b a ch : Rücksichtlich ber vom 

verehrten Herrn Vorrebner gemachten Bemerkungen erinnere 
ich nur, baß cs richtig ist, baß pro 1863 10.000 fl., 
pro 1864 12.000 fl. für bie Herstellung beö Lyzealgebätt- 
beö präliminirt fittb , baß folglich ber Fonb 22.000 fl. 
hier verausgaben wirb.

Leiber muß ich hier bemerken, baß bieser Fonb nicht 
einmal zn ben nothwenbigen Herstellungen in biesem Ge- 
bäitbe hinreichen w irb, inbent bas Präliminare ber bieß- 
sälligen Kosten jetzt schon bie Summe von 24.000 fl. über
schreitet. Was aber beit vom Herrn Abgeorbncteit Desch- 
tttarnt geäußerten Wunsch rücksichtlich bes Musealgebäudes 
betrifft, so glaube ich nicht zu fehlen, wenn ich bie Sym 
pathien bes verehrten Finanz-Ausschusses sowohl, als auch 
aller Bewohner Krainö mit biesem seinem Wunsche aus
spreche.

Ich glaube, bas Museum ist eine so schöne, eine für 
ben Unterricht so ersprießliche Anstatt, beiß gesorgt werben 
soll, baß bieselbe erhalten, unb nicht so, wie es gegen
wärtig ber Fall ist, beut Ruine preisgegeben werbe; beß- 
wegett befürworte ich seinen Wunsch. Ebenso rücksichtlich 
bes historischen Vereins, wenn ich recht verstanben habe. 
(R u f: Ja !)

Die Vereinigung bieser beibett Vereine in einen Verein 
ist in jeber Beziehung, auch in Beziehung bes Kosten
punktes sehr wünschenswerth, unb baß bie wichtigen Docu- 
mente, welche ber historische Verein sich verschafft hat und
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auö dem ganzen Lande durch mühsame Forschungen und 
durch die Mühe einzelner edler Privaten erhielt, jetzt nicht 
vermodern, ist gewiß nur eine gerechte Forderung.

Ich stimme vollkommen bei, uud würde den H. Land
tag bitten, den dießsälligcn Wunsch des Herrn Abgeordneten 
Deschmann zu genehmigen.

Ich bitte Herrn Landeshauptmann über die Post pr. 
14.882 fl. abstimmcn zu lasse» und dann über dcu Wunsch.

P r ä s i d e n t :  6. Vom Finanz-Auöschussc wird für 
die Erhaltung der bestehenden Gebäude pro 1864 in Antrag 
gebracht eilt Betrag von 14.882 fl. Jene Herren, welche 
mit dieser Post einverstanden sind, ersuche ich, sich zu er
heben. (Geschieht.) S ic ist angenommen.

Ich bringe nun auch den vom Herrn Abgeordneten 
Deschmann laut gewordenen Wunsch zur Abstimmung, und 
ersuche jene Herren, welche mit demselben einverstanden 
sind, sich gleichfalls zu erheben. (Geschieht.) Er ist ein
stimmig angenommen.

Berichterst. v. Wu r z b a c h :  7. „Steuern und Gaben"
im Verwaltnugsjahrc 1804   340 fl.
für die Monate November uud December 1864 72 „

Zusammen . 412 fl.
Ich glaube dießfalls ist uichts zu bemerken.
8. „Diäten und Reisekosten" im VerwaltuugSjahre 

1864 300 fl., im nämlichen Betrage wie im vorigen Jahre.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer 

Panse.) Es wird nichts bemerkt.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  9. „Regiekosten" im

Verwaltungsjahre 1864   400 fl.
für November und Deceinber 1864 . . . . 66 „

Zusammen . 466 fl.
P r ä s i d e n t :  Wird was bemerkt? (Nach einer Pause.) 

Es wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W n r z b a ch: 10. „Verschiedene andere 

Ausgaben" beziffern sich nach den bisherigen Erfahrungen 
für das Bcrwaltnngsjahr 1864 mit . . . .  533 fl.
für November und December 1864 mit . . . 88 „

Zusammen mit . 621 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken?
Berichterst. v. W u r z b a c h :  Sollte ein Detail ge

wünscht werden? (Rufe: Nein!)
Es ist bereits allen Herren bekannt.
11. „Pensionen für Beamte und Diener" für das

Verwaltuugöjahr 1864   280 fl.
für die Monate November und December 1864 47 „

Zusammen . 327 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer

Pause.) Es wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W n r j b a c h :  12. „Pensionen für

Witwen" für das Bcrwaltnngsjahr 1864 . . 1557 fl.
für die Monate November uud Dcccmbcr 1864 259 „

Zusammen . 1816 fl.
P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Nach einer 

Panse.) Cs wird Nichts bemerkt.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  13. „Pensionen und

Erziehnngsbeitrüge für Waisen" für das Verwaltnugsjahr
1864   168 fl.
für die Mouatc November und December 1864 28 „

Zusammen . 196 fl.
wo bereits auch jene, die in diesem Landtage bewilliget 
wurden, einbezogen erscheinen.

P r ä s i d e n t :  Wird etwas bemerkt? (Nach einer 
Pause.) Es wird Nichts bemerkt.

Berichterst. v. W u r z b a c h :  14. „Provisionen" für
das Verwaltungsjahr 1864   64 fl.
für die Monate November und December 1864 . 11 „

Zusammen . 75 fl.
P r ä s i d e n t :  Es wird nichts zu bemerken sein.
Berichterst. v. Wu r z b a c h :  15. „Gnadengaben"

für das Verwaltnugsjahr 1864 ..........................  470 fl.
für die Monate November und Dcccmbcr 1864 79 „

Zusammen . 549 fl.
P r ä s i d e n t :  Es ist ebenfalls nichts zu bemerken.
Berichterst. v. W u r z b a c h :  Es stellt sich somit das 

Gcsanimtcrfordcrniß für den ständische» Fond für das Vcr- 
waltimgSjahr 1864 uud die Monate November und De- 
ceiuber 1864, dann mit Inbegriff der in die 3. Rubrik 
eingesetzten Beiträge auf 29.232 fl. I n  der Vorlage sind 
mir 28.182 fl. eingestellt, weil aber der H. Landtag die 
Theatcrsnbvcntivn mit 1050 fl. bewilliget hat, kommt diese 
dazu, und daS gibt 29.232 ft. Ich bitte abstimmen zu 
lassen.

P r ä s i d e n t :  Ich bringe daS Erforderniß des stän
dischen Fondes für das Verwaltnugsjahr 1864 und für 
die Monate November und December 1864 zur Abstimmung.

Dasselbe beläuft sich, nach der nachträglichen Bewilli
gung des Betrages von 1050 fl. für den Thcatcrnntcr- 
nehmer, auf 29.232 fl.

Ich ersuche jene Herren, welche mit diesem Erfor
dernis} einverstanden find, sich zu erheben. (Geschieht.) Is t 
angenommen.

Berichterst. v. W n r z b a ch: ü. B e d e c k  u u g :
1. „Activ-Jntcrcsscn" für daS Vcrw.-1.1864 7060 fl. 

für die Monate November uud Dcccmbcr 1864 1508 ,,
Zusammen . 8568 fl.

2. Ertrag der Realitäten und nutzbaren Rechte für 
das Verwaltungsjahr 1864 1217 f l . ; für die zwei Mouatc 
November und Dcccmbcr ist nichts angeführt, weil sie ohne- 
dieß im kommenden Jahre zur Verrechnung kommen.

P r ä s i d e n t :  Is t etwas zu bemerken? (Es meldet 
sich Niemand.)

Berichterst. v. W n r z b a ch: Der Gesammtbetrag der 
Bedeckung ist somit 9785 fl.

P r ä s i d e n t :  Wenn das HauS mit dieser Bedeckung 
in der Gefammtziffer von 9785 fl. pro 1864 cinvcrstandcn 
ist, so bitte ich die Herren, sich zn erheben. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

Berichterst. v. Wu r z b a c h :  Wird mit dem Ersor-
dcrnissc pr  29232 fl.
verglichen die Bedeckung pr  9785 „
zeigt sich der Abgang pr.......................................  19447 fl.
welcher in dem LandeSfoudc feine Bedeckung findet.

Der Finauz-AnSfchnß findet die Anträge zu stellen:
„Der h. Landtag wolle beschließen:
1. Der Voranschlag des kraiuisch-ständischen Fondes 

für das Verwaltnugsjahr 1863 werde nach der oben ent
haltenen rubritentocifen Auseinandersetzung im Erfordernisse 
Mit 30.002 fl. und in der Bedeckung mit 9640 fl. fest
gesetzt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W ort? (Nach 
einer Pause.) Wenn Niemand das Wort ergreift, so bringe 
ich den ersten Theil des Antrages des Finanz-Ausschusses 
zur Abstimmung, welcher dahin geht, daß der Voranschlag 
des ständischen FoudeS für das Verwaltungsjahr 1863 
«ach der bisherigen Auseinandersetzung im Erfordernisse 
mit 30.002 fl. und in der Bedeckung mit 9640 fl. festge
setzt werde.



Wenn die Herren mit diesem Anträge einverstanden 
sind, so wollen Sie sich gefälligst erheben. (Geschieht.) 
Is t angenommen.

59trichterst, v. Wur zbach  : 2. Der Boranschlag für 
das BcrwaltnngSjahr 1864 und die Monate November und 
Deccmbcr 1864 werde im Erfordernisse mit 29.232 fl. 
und in der Bedeckung mit 9785 fl. festgesetzt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht über den Antrag 2 Jemand 
das Wort? (Nach einer Pause.) Wenn nicht, so bringe 
ich denselben zur Abstimmung, und ersuche jene Herren, 
welche damit einverstanden sind, daß der Voranschlag für 
das BcrwaltnngSjahr 1864 und die Monate November 
und Deccmbcr 1864 im Erfordernisse mit 29.232 fl. und 
die Bedeckung mit 9785 fl. festgesetzt werde, sich zu er
heben. (Geschieht.) Is t angenommen.

Bcrichtcrst. v. W u r z b a ch: Jetzt kommt noch der 
Wunsch, den der Herr Abg. Deschmann ausgesprochen hat, 
dessen Formulirung ich als Referent des Finanz-AuSschnsseS 
den verehrten Herren Abgeordneten überlassen würde, zur Ab
stimmung. Dieser Wunsch geht wesentlich dahin, daß bei der 
Herstellung des Lyceal-Gebäudes auf das bestehende M it* 
fcal-Jnstitnt und den historischen Berein Rücksicht genommen 
werden möge.
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P r ä s i d e n t :  Ich habe bereits über diesen Antrag 
abstimmen lassen, er ist bereits genehmiget.

Bcrichtcrst. v. W u r z b a ch: Dann entfällt er. (Rufe: 
Schluß und Zischen.)

P r ä s i d e n t :  Die Tagesordnung ist erschöpft. Ich 
schließe die heutige Sitzung.

Morgen ist Sitzung um 10 Uhr.

Auf der Tagesordnung steht:

1. Die Bcrathung über den Landcsfond. Fort
setzung von heute.

2. Vortrag der Petition bezüglich'der Abminderung 
der Grundsteuer.

3. Ein Bericht des Finanz - Ausschusses über einige 
von der Spitals - Direktion beantragte dringende Adapti- 
rungen im Kranken- und Jrrenhause.

4. Vortrag wegen Ablösung des PatroiiatSvcrhält- 
nisseö, und

5. Vortrag bezüglich der Remunerationen der Vor- 
spannsbesorgcr.

(Schluß der Sitzung 2  Uhr 3 0  M in u te n .)

V W W V W W

Druck von 3gn. v. Kleinmayr und F . Bamberg in Laibach.




